
DER SOZIALDIALOG 
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diE DemokRAtisieRung dEr arBEitswELt
Einsatz für eine moderne mitbestimmung der arbeitnehmer
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Die LCGB-Delegierten-
konferenz vom 
13. März 2010 in 
Junglinster hat uns 
ermöglicht, eine 
Debatte zum Abschluss 
zu bringen, die bereits 
in den Siebziger 
Jahren, bzw. bei der 
Abstimmung der 
Gesetzesentwürfe zu 
den Personalausschüs-
sen, den gemischten 
Betriebsräten und der 
Arbeitnehmervertre-
tung in den 
Verwaltungsräten 
begonnen hatte.

Unsere Delegiertenkonferenz 
war ein voller Erfolg. Mehr als 500 
Delegierte und Militanten haben 
einen Textentwurf besprochen, 
verfeinert und abgestimmt mit 
dem Ziel, unserer Gewerkschafts-
organisation eine Basis für die 
Diskussionen über die geplante 
Reform in den kommenden Wo-
chen und Monaten zu liefern.

Der neue Gesetzesentwurf muss 
sich einsetzen für einer Verstär-
kung der Rolle der Personalvertre-
ter und eine Verbesserung der 
ihnen zur Verfügung stehenden 
Mittel. Mehrere Überlegungspisten 

konnten auf diese Art und Weise 
identifiziert werden:

Die Struktur des Sozialdialogs: 
Das neue Gesetz muss definie-
ren, in welchen Rahmenbedin-
gungen der Sozialdialog stattfin-
det. Diesbezüglich führen uns 
unsere Überlegungen zu einer 
Stärkung des Hauptausschusses 
bei den Arbeitgebern, in den 
Betrieben oder den wirtschaftli-
chen und sozialen Einheiten mit 
der zusätzlichen Möglichkeit, 
über vorteilhaftere Abweichungs-
abkommen weitere Ebenen der 
Arbeitnehmervertretung hinzu-
zufügen. Diese Vorgehensweise 
könnte es uns ermöglichen, über 
ef f iziente und personalnahe 
Strukturen zu verfügen.

Die Funktionsweise und Organisa-
tion des Personalausschusses und 
des gemischten Betriebsrates: Die 
neue Gesetzgebung muss die 
Funktionsweise der verschiede-
nen Ebenen der Arbeitnehmer-
vertretung genau definieren. Vor 
allem die Rolle der Gewerk-
schaftssekretäre, der verschiede-
nen Gewerkschaftsstrukturen 
und der national repräsentativen 
Gewerkschaften muss verstärkt 
werden, damit eine qualitativ 
hochwertige Vertretung der Ar-
beitnehmer in den Unternehmen 
gewährleistet werden kann.

Das Einheitsstatut: Die Einfüh-
rung des Einheitsstatuts muss sich 
ebenfalls auf die Reform der 
einschlägigen Gesetzestexte aus-
wirken. Insbesondere die Stun-
dengutschrift muss nunmehr pro-
portional zur Anzahl der gewählten 
ordentlichen Mitglieder unter den 
national repräsentativen Gewerk-
schaften verteilt werden.

Die Mittel der Personalvertre-
tung: Das neue Gesetz muss den 

Personalvertretern die notwen-
digen Mittel geben, damit sie ihr 
Mandat wirksam ausüben kön-
nen. Die Mittel, über die eine 
Personalvertretung verfügt, müs-
sen angemessen und auf die 
Größe des Unternehmens, auf 
seine Betriebstätigkeiten und auf 
die Zahl seiner Standorte abge-
stimmt sein.

Kommunikations- und Informa-
tionsrecht: Ein unumgänglicher 
Punkt ist das Kommunikations- 
und Informationsrecht (vor allem 
die Kommunikation und Informa-
tion gewerkschaftlicher Inhalte), 
bei dem alle vom Arbeitgeber 
verwendeten Mittel berücksich-
tigt werden müssen.

Schutz und Absicherung der Per-
sonalvertreter: Die beabsichtigte 
Gesetzesreform muss die Absi-
cherung des Personalvertreters 
im Rahmen der Ausübung seines 
Mandates und seiner Beziehun-
gen zu seiner Gewerkschaft ver-
bessern. In diesem Sinne kann 
eine interne Betriebsordnung 
keine Beeinträchtigung der ge-
werkschaftliche Freiheit oder der 
Tätigkeiten der Arbeitnehmer-
vertretung hervorrufen. Jeder 
Personalvertreter muss in den 
Genuss eines uneingeschränkten 
Schutzes vor Entlassung, außer 
im Falle eines groben Fehlers des 
Personalvertreters in der Aus-
übung seiner beruflichen Tätig-
keit, kommen. Im Falle einer 
vorübergehenden Entlassung ei-
nes Personalvertreters, muss der 
vollständige Lohn ungeachtet des 
endgültigen Urteils unverzüglich 
und ohne nachträgliche Rückzah-
lung fortgezahlt werden.

Ausbildung: Die Personalvertreter 
(Mitglieder des Personalausschus-
ses, der gemischten Betriebsräte 
und der Verwaltungsräte) müssen 

über die Möglichkeit verfügen, 
eine spezifische Ausbildung an der 
„Ecole Supérieure du Travail“ oder 
bei den national repräsentativen 
Gewerkschaften und deren Bil-
dungsreinrichtungen zu erhalten.

Verstärkung der Mitbestimmung 
und des Beteiligungsrechts der 
Arbeitnehmer: Der Zugang der 
Personalvertreter zu den Verwal-
tungsräten in Unternehmen sämt-
licher Rechtsformen, die mehr als 
200 Arbeitnehmer beschäftigen, 
muss gewährleistet werden. Die 
Beteiligung von Vertretern seitens 
der national repräsentativen Ge-
werkschaften in den Verwaltungs-
räten muss deutlich im neuen 
Gesetz vorgesehen werden. Die 
neue Gesetzgebung über die Mit-
bestimmung muss den Zugang 
der Personalvertreter zu den Be-
schäftigten, die Freizügigkeit der 
Personalvertreter und letzten En-
des auch die Arbeit der Personal-
vertreter erleichtern und schüt-
zen. Allerdings muss ebenfalls 
klargestellt werden, dass die Ge-
setzestexte über die Personalaus-
schüsse und die Mitbestimmung 
ohne die Präsenz von gewerk-
schaftlichen Organisationen in den 
Betrieben eine leere Worthülse 
bleiben.

Das neue Gesetz muss im Diens-
te der Arbeitnehmer stehen. Das 
neue Gesetz muss bessere 
“ Dienstleistungen „ für den Einzel-
nen in Bezug auf seine Arbeit an-
bieten und muss die Mittel, welche 
den Arbeitnehmern für die Vertei-
digung ihrer Rechte zur Verfügung 
stehen, verbessern. Die Einzelper-
son, der Mensch muss im Mittel-
punkt der Diskussion stehen.

EinE RefoRm, diE im Dienst 
DeR ARbeitnehmeR stEhEn muss

voRwoRt

Patrick Dury, 
LCGB-Generalsekretär
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Die strukturellen Veränderungen 
unserer Wirtschaft seit jenen Jah-
ren sind beträchtlich. Die Indus-
trie hat sich tiefgreifend umstruk-
turiert. neue Betriebe haben 
sich niedergelassen. Unser Fi-
nanzplatz hat einen gewaltigen 
Aufschwung erfahren. Ebenso 
der Dienstleistungssektor (Ver-
kehr, Handel und Handwerk) 
und der öffentliche Sektor. Der 
Gesundheitsbereich, der sozio-
edukative Bereich und nicht zu-
letzt der Pflegesektor sind der 
sozialen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung unserer Gesellschaft 

gefolgt. Der tief greifende Wan-
del, den die jüngste Finanz- und 
Wirtschaftskrise verursacht hat 
und der all diese Sparten betrifft, 
wird ebenfalls einschneidende 
strukturelle Veränderungen mit 
sich bringen.

Diese Situation sowie die unlängst 
erfolgte Einführung des Einheits-
statuts und nicht zuletzt die Er-
weiterung der Zuständigkeitsbe-
reiche und Anforderungen, mit 
denen die Personalvertreter kon-
frontiert werden, erfordern weit-
reichende Reformen.

Davon abgesehen stellen die Ge-
werkschaften die notwendigkeit 
einer Demokratisierung der Be-
triebe fest, damit die Entschei-
dungsabläufe in den Betrieben 
transparenter werden. Um die-
sen neuen Herausforderungen 
gerecht zu werden, ist ein ech-
ter Fortschritt im Bereich der 
Mitbestimmung unumgänglich.
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i. Allgemeine bemeRkungen zur rEform 
dEr GEsEtzE üBEr diE PErsonaLaussChüssE 
und diE mitBEstimmunG dEr arBEitnEhmEr

IM RAhMEn DER REFORM DES GESEtzEStExtES üBER DIE PERSOnALAuSSChüSSE MuSS SICh BESOnDERS FüR 
DIE nAChStEhEnDEn ASPEKtE EInGESEtzt wERDEn:

 eine Verstärkung der gewerkschaftlichen Tätigkeiten in einem wirtschaftlichen Umfeld, das sich weiterentwickelt hat, um somit u.a. 

zu verhindern, dass der Arbeitgeber einfach die Personalvertreter in seinem Unternehmen ernennt;

  eine Verstärkung der Rolle der Gewerkschaftssekretäre, der verschiedenen Gewerkschaftsstrukturen und der national repräsentativen 
Gewerkschaften mit dem Ziel, eine qualitativ hochwertige Vertretung der Arbeitnehmer in den Unternehmen zu gewährleisten;

 die mögliche Verwendung der Stundengutschrift der Personalvertreter zugunsten ihres Einsatzes für eine national repräsentative 

Gewerkschaft;

 eine Festlegung des Statuts der Delegierten unter Berücksichtigung der Wünsche und Erfordernisse der Personalvertreter sowie zur 

besseren Absicherung der Delegierten in der Ausübung ihres Mandates und in Bezug auf ihre Gewerkschaft;

 eine Anpassung der Aufgaben und Mittel der Personalvertreter damit die Folgen der Einführung des Einheitsstatuts auf die Beschäf-

tigung der Arbeitnehmer im privaten Sektor ausgewertet werden können;

 eine erhebliche Verbesserung der den Personalausschüsse zur Verfügung gestellten Mittel (Stundengutschrift, Räumlichkeiten, Rechte 

der Delegierten, genau abgesteckte Verpflichtungen des Arbeitgebers);

 eine präzise Definition der Informationen, die der Arbeitgeber dem Personalausschuss liefern muss und eine strengere Bestrafungs-

regelung für die Arbeitgeber bei Gesetzesbruch.

Der Gesetzestext 
über die 
Personalausschüsse 
stammt aus dem 
Jahre 1979, der 
über die gemischten 
Betriebsräte und 
die Verwaltungsräte 
aus dem Jahre 1974.
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In BEzuG AuF DIE GEMISChtEn BEtRIEBSRätE 
MuSS DARAuF GEAChtEt wERDEn, DASS DER nEuE 
GESEtzEStExt FOLGEnDE ASPEKtE BERüCKSIChtIGt:

 eine erhebliche Verbesserung der Mittel des gemischten Be-

triebsrates, u.a. in Bezug auf Stundengutschrift und die Inan-
spruchnahme inner- und außerbetrieblicher Sachverständiger;

  eine leichtere Ernennung von Sachverständigen seitens der 
national repräsentativen Gewerkschaften;

 eine präzise Definition der Informationen, die der Arbeitgeber 

dem gemischten Betriebsrat liefern muss und eine strengere 
Bestrafungsregelung für die Arbeitgeber bei Gesetzesbruch.

In BEzuG AuF DIE MItBEStIMMunG MuSS DARAuF 
GEAChtEt wERDEn, DASS DER nEuE GESEtzEStExt 
FOLGEnDE ASPEKtE BERüCKSIChtIGt:

 eine Verstärkung der Arbeitnehmervertretung in den Verwal-

tungsräten durch die Ausdehnung der Mitbestimmungsregeln 
auf alle rechtlichen Betriebsrechtsformen;

 eine genaue Definition der Aufgaben und Befugnisse der 

Personalvertreter in den Verwaltungsräten;

 eine Verfahrensweise für die Ernennung der Personalvertreter 

in den Verwaltungsräten, die ebenfalls die Beteiligung der Ver-
treter von national repräsentativen Gewerkschaften gestattet.
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ii. diE stRuktuR dEr PErsonaLaussChüssE 
und dEs soziAlDiAlogs

Die Wahl eines Hauptausschusses 
in Betrieben bzw. bei Arbeitge-
bern, die regelmäßig mehr als 10 
Arbeitnehmer beschäftigen sollte 
als Basis für die Struktur der Per-
sonalausschüsse dienen. Der 
Hauptausschuss muss als Kern-
stück der Personalvertretung be-
trachtet werden.

Der derzeit angewandte Vertei-
lerschlüssel für die Zahl der or-
dentlichen Mitglieder und der 
Ersatzmitglieder (Verteilerschlüssel 
vor der Übergangsklausel im Rah-
men der Einführung des Einheits-
statuts) hat sich bewährt und kann 
folglich beibehalten werden. 

Die Mitgliederzahl der Personal-
ausschüsse richtet sich nach der 
Stärke der von ihnen vertretenen 
Belegschaft:

•	1	 ordentliches	 Mitglied	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	10	bis	25;
•	2	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	26	bis	50;
•	3	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	51	bis	75;
•	4	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	76	bis	100;
•	5	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	101	bis	200;
•	6	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	201	bis	300;
•	7	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	301	bis	400;
•	8	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	401	bis	500;
•	9	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	501	bis	600;
•	10	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	601	bis	d	700;
•	11	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	701	bis	800;
•	12	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	801	bis	900;

•	13	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	901	bis	1.000;
•	14	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	1.001	bis	1.100;
•	15	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	1.101	bis	1.500;
•	16	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	1.501	bis	1.900;
•	17	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	1.901	bis	2.300;
•	18	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	2.301	bis	2.700;
•	19	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	2.701	bis	3.100;
•	20	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	3.101	bis	3.500;
•	21	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	3.501	bis	3.900;
•	22	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	3.901	bis	4.300;
•	23	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	4.301	bis	4.700;
•	24	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	4.701	bis	5.100;

•	25	 ordentliche	 Mitglieder	 bei	 einer	
Belegschaftsstärke	von	5.101	bis	5.500;
•	1	weiteres	ordentliches	Mitglied	pro	500	
Arbeitnehmer	bei	einer	Belegschaftsstärke	
von	mehr	als	5.500	Arbeitnehmern.

Zusätzlich zählen die Personalaus-
schüsse so viele Ersatzmitglieder 
wie ordentliche Mitglieder.

T
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1. Der hauptausschuss

Der Hauptausschuss stellt die Ba-
sis der Arbeitnehmervertretung 
dar und wird in einem Betrieb, 
bzw. bei einem Arbeitgeber, von 
allen Arbeitnehmern, gewählt. Im 
Falle eines vereinbarten Abwei-
chungsabkommens wird sie nach 
der Logik einer einzigen Arbeit-
nehmerhauptvertretung je Be-
triebsstandort gewählt.

Eine Vereinbarung zwischen den 
Sozialpar tnern, mit anderen 
Worten zwischen dem Arbeitge-
ber und den beim Arbeitgeber 
vertretenen Gewerkschaften, 
muss folglich die einzelnen As-
pekte der Arbeitnehmervertre-
tung regeln: Belegschaften, Stun-
dengutschrift, vollzeitfreigestellte 
Delegierte und, wenn nötig, die 
Bestimmungen bezüglich der 
Einrichtung und der Funktions-
mittel eines Zentralausschusses.

2. Der Abteilungsausschuss

Der Abteilungsausschuss wird auf 
Wunsch des Hauptausschusses 
eingesetzt, wenn das Personal 
auf drei Betriebsabteilungen mit 
jeweils mindestens 100 Beschäf-
tigten verteilt ist. Die Wahl der 
Delegierten erfolgt gemäß der 
gleichen Wahlregeln für den 
Hauptausschuss. 

Die Abteilungen werden gemäß 
eines Abkommens zwischen dem 
Arbeitgeber, den vor Ort vertre-
tenen Gewerkschaften und dem 
Hauptausschuss abgegrenzt.

3. Der zentralausschuss

Der Zentralausschuss wird einge-
setzt im Falle der Einsetzung eines 
Hauptausschusses pro Betrieb-
sstandort mittels eines verein-
barten Abweichungsabkommens. 
Das vereinbarte Abweichungsab-
kommen muss auf die Arbeits-
weise und die Arbeitsmittel, 
welche dem Zentralausschuss 
zur Verfügung gestellt werden, 
eingehen.

Das Einsetzen eines Zentralaus-
schusses kann ebenfalls auf der 
Ebene einer wirtschaftlichen und 
sozialen Einheit stattfinden. Falls 
die einzelnen Einheiten bereits 
über einen eigenen Personalaus-
schuss verfügen, muss die Einset-
zung eines Zentralausschusses 
über den Weg des Hauptaus-
schusses gewährleistet werden.

4. Der Personalausschuss 
auf der Ebene einer 
wirtschaftlichen und sozialen 
Einheit

Die Definition einer „wirtschaft-
lichen und sozialen Einheit“ muss 
auf dem geltenden Gesetzestext 
über die kollektiven Arbeitsbe-
ziehungen (Artikel 161-2 des Lu-
xemburger Arbeitsrechts) beru-
hen. Die neue Definition muss 
um den Aspekt des Leadership, 
d.h. der Mehrheitsbeteiligungen 
einer Muttergesellschaft ergänzt 
werden.

Diese neue Bestimmung muss 
eine optimale und effiziente Ar-
beitnehmervertretung auf der 
Ebene der einzelnen vorhande-
nen Strukturen gewährleisten. 
Folglich muss es den Sozialpart-
nern überlassen werden, ge-
meinsam das für die Arbeitneh-
merver tretung geeigneteste 
Instrument festzulegen.

Wenn eine Gruppe, die sich aus 
mehreren Einheiten zusammen-
setzt und über keinen Personal-
ausschuss verfügt, ist die Wahl 

eines für alle Einheiten gemein-
samen Hauptausschusses nötig. 

Falls die einzelnen Einheiten be-
reits über einen eigenen Perso-
nalausschuss verfügen, muss die 
Einsetzung eines Zentralaus-
schusses über den Weg des 
Hauptausschusses gewährleistet 
werden.

Im Falle einer „gemischten Situ-
ation“, in der bestimmte Be-
tr iebseinheiten über einen 
Hauptausschuss verfügen, wäh-
rend andere überhaupt keinen 
Personalausschuss vorzuweisen 
haben, sind die Hauptausschüsse 
für die letztgenannten Einheiten 
noch vor der Einsetzung des 
Zentralausschusses zu wählen.

Die Einsetzung eines Personal-
ausschusses auf der Ebene einer 
wirtschaftlichen und sozialen Ein-
heit muss gemäß eines Vereinba-
rungsabkommens zwischen dem 
Arbeitgeber, bzw. der Gruppe 
der Arbeitgeber und allen Ge-
werkschaften, die in den Einhei-
ten vertreten sind, erfolgen.

Wird keine Einigung erzielt, kann 
das nationale Schlichtungsamt 
(„Office national de Concilia-
tion“) von einer der betroffenen 
Parteien befasst werden.

5. Der gemischte Betriebsrat

Die Einsetzung eines gemischten 
Betriebsrates kann bei Arbeitge-
bern, die regelmäßig mehr als 
150 Arbeitnehmer beschäftigen, 
in Betracht gezogen werden. Die 
Kompetenzen des gemischten 
Betriebsrates werden allerdings 
in den Unternehmen, die regel-
mäßig mehr als 50 Arbeitnehmer 
beschäftigen, dem Personalaus-
schuss übertragen.

Im neuen Gesetz müssen die 
Informationen, die der Arbeitge-
ber dem gemischten Betriebsrat 
mitteilen muss, genau festgelegt 
werden.

Die Einsatzmittel des gemischten 
Betriebsrates, u.a. im Hinblick auf 
die Stundengutschrift und die 
Inanspruchnahme inner- und au-
ßerbetrieblicher Sachverständi-
ger, er fordern ebenfalls eine 
genaue Definition.

Die Personalvertreter müssen 
das Recht haben, auf die Unter-
stützung von Sachverständigen, 
die nicht notgedrungen Mitglied 
des Personalausschusses sind und 
die von den national repräsenta-
tiven Gewerkschaften im Perso-
nalausschuss des Betriebs ernannt 
werden, zurückzugreifen. Jede 
national repräsentative Gewerk-
schaft hat Anrecht auf mindestens 
einen Sachverständigen.

Die Kosten der Sachverständi-
genkonsultationen sind zu Lasten 
des Arbeitgebers und dürfen ein 
im Vorfeld vereinbartes Budget 
nicht überschreiten. In den Un-
ternehmen, die regelmäßig mehr 
als 50 Arbeitnehmer beschäfti-
gen, wird dieses Budget im Per-
sonalausschuss vereinbart, wäh-
rend dies in den Unternehmen, 
die regelmäßig mehr als 150 Ar-
beitnehmer beschäftigen, im ge-
mischten Betriebsrat der Fall ist.

Zu den Zuständigkeitsbereichen 
der gemischten Betriebsräte und 
insbesondere zu den Entschei-
dungsbefugnissen müssen meh-
rere Punkte hinzugefügt werden: 
das Erstellen des Budgets für die 
Gesundheit und die Sicherheit 
der Arbeitnehmer an ihrem Ar-
beitsplatz, die Definition der vor-
rangigen Kriterien für die Zulas-
sung zum Solidaritätsvorruhestand 
(sofern der Tarifvertrag dies nicht 
vorsieht), sowie die Definition 
der Bestimmungen, die den Zu-
gang der Arbeitnehmer zur be-
ruflichen Weiterbildung regeln.
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VORSCHLAG FÜR DIE 
ZUSAMMEnSETZUnG 
DER GEMISCHTEn 
BETrIEBSräTE:

•	 6	 ordent l iche	 Mi tgl ieder 	 und	 6	
Ersatzmitglieder,	 wenn	 der	 Betrieb	
m ind e s t en s 	 250 	 A r b e i t n ehmer	
beschäftigt.

•	 8	 ordentl iche	 Mi tgl ieder 	 und	 8	
Ersatzmitglieder,	 wenn	 der	 Betrieb	
zwischen	250	und	500	Arbeitnehmer	
beschäftigt.

•	 10	 ordentliche	 Mitglieder	 und	 10	
Ersatzmitglieder,	 wenn	 der	 Betrieb	
zwischen	501	und	750	Arbeitnehmer	
beschäftigt.

•	 12	 ordentliche	 Mitglieder	 und	 12	
Ersatzmitglieder,	 wenn	 der	 Betrieb	
zwischen	751	und	1.000	Arbeitnehmer	
beschäftigt.

•	 14	 ordentliche	 Mitglieder	 und	 14	
Ersatzmitglieder,	 wenn	 der	 Betrieb	
zwischen	1.001	und	1.500	Arbeitnehmer	
beschäftigt.

•	 16	 ordentliche	 Mitglieder	 und	 16	
Ersatzmitglieder,	 wenn	 der	 Betrieb	
zwischen	1.501	und	2.000	Arbeitnehmer	
beschäftigt.

•	 18	 ordentliche	 Mitglieder	 und	 18	
Ersatzmitglieder,	wenn	der	Betrieb	mehr	
als	2.000	Arbeitnehmer	beschäftigt.

6. Die Mitbestimmung 
und das Beteiligungsrecht 
der Arbeitnehmer

Damit eine reelle Beteiligung der 
Arbeitnehmer an der Führung 
ihres Unternehmens gewährleis-
tet werden kann, müssen die 
Mitbestimmungsregeln auf sämt-
liche Rechtsformen von Unter-
nehmen, die mehr als 200 Arbeit-
nehmer beschäftigen, sowie auf 
die wirtschaftlichen und sozialen 
Einheiten ausgeweitet werden. 
Außerdem müssen die Regeln 
der Mitbestimmung, unabhängig 
von der Anzahl der beschäftigten 
Arbeitnehmer, auf alle Unterneh-
men, an denen der Staat finanziell 
beteiligt ist oder bei denen der 
Staat eine Konzession besitzt, aus-
geweitet werden.

Entsprechend den Bestimmungen 
des derzeitigen Artikels L-426-1 
des Luxemburger Arbeitsrechtes 
ist die Beteiligung der Arbeitneh-
mer in Aktiengesellschaften laut 
dem abgeänderten Gesetz vom 
10. August 1915 über Handels-
gesellschaften, die in der Regel 
mindestens 1.000 Arbeitnehmer 
in den vergangenen drei Jahren 

beschäftigt haben oder an denen 
der Staat mit mindestens 25 % 
finanziell beteiligt ist oder bei de-
nen der Staat eine Konzession für 
die Haupttätigkeit(en) des Betrie-
bes besitzt, gewährleistet. Bezüg-
lich der finanziellen Beteiligung des 
Staates müssen in Zukunft sämtli-
che direkten und indirekten Betei-
ligungen berücksichtigt werden.

In Bezug auf sämtliche anderen 
Rechtsformen von Unternehmen 
und Gesellschaften oder Einrich-
tungen, die der Leitung eines Ver-
waltungsrates unterstehen, muss 
das neue Gesetz ebenfalls die Be-
teiligung der Arbeitnehmer vorse-
hen. Die Beteiligung der Arbeit-
nehmer in den Verwaltungsräten 
muss dementsprechend festgelegt 
werden, dass die Personalvertre-
ter mindestens ein Drittel der Zahl 
der Arbeitgebervertreter aus-
macht. Die Verteilung der einzel-
nen Mandate zwischen den Ge-
werkschaften erfolgt gemäß dem 
System der Proporzvertretung.

Die spezifischen Bestimmungen 
für den Verwaltungsrat der Lu-
xemburger Stahlindustrie müssen 
auf alle Rechtsformen von Unter-

nehmen und Gesellschaften oder 
Einrichtungen, die der Leitung eines 
Verwaltungsrates unterstehen, aus-
geweitet werden. Insbesondere 
die Beteiligung von Vertretern 
seitens der national repräsentati-
ven Gewerkschaften muss deut-
lich im neuen Gesetz vorgesehen 
werden. Zu diesem Zweck muss 
das neue Gesetz vorschreiben, 
dass die beim Arbeitgeber vertre-
tenen Gewerkschaften bzw. die 
an der Schließung von Tarifverträ-
gen beteiligten Gewerkschaften je 
einen Personalvertreter in den 
betreffenden Verwaltungsrat ent-
senden können. 

Die genaue Definition der Zu-
ständigkeitsbereiche der Perso-
nalvertreter in den Verwaltungs-
räten muss in den Statuten der 
Gesellschaften, Betriebe und Ein-
richtungen geregelt werden. Wo-
bei wir darauf hinweisen möch-
ten, dass die Personalvertreter in 
den Verwaltungsräten unbedingt 
wie alle übrigen Verwaltungsrats-
mitglieder behandelt werden 
müssen.
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iii. diE mittel 
dEr PErsonaLvErtrEtEr

Die derzeitigen 
Gesetzestexte sind 
häufig vage und 
ungenau. Die daraus 
resultierenden 
unklarheiten sind 
inakzeptabel, 
nicht nur für die 
Personalvertreter 
und die Gewerk-
schaftsorganisationen, 
sondern ebenfalls 
für die Arbeitgeber 
und ihre Verbände.

Das neue Gesetz muss vielmehr 
den Zugang der Personalaus-
schussmitglieder zu den Beschäf-
tigten, die Freizügigkeit der Per-
sonalvertreter und letzten Endes 
auch die gewerkschaftliche Arbeit 
schützen. Ohne die Präsenz von 
gewerkschaftlichen Organisatio-
nen in den Betrieben bleiben die 
Gesetzestexte über die Perso-
nalausschüsse und die Mitbestim-
mung eine leere Worthülse.

Durch die Reform der Gesetzes-
texte über die Personalausschüs-
se, die gemischten Betriebsräte 
und die Verwaltungsräte müssen 
klar und deutlich die Mittel festge-
legt werden, die der Arbeitgeber 
den Personalvertretern zur Ver-
fügung stellen muss.

1. Materielle Mittel

Allgemein müssen die Personal-
vertreter im Rahmen ihrer Aus-
schussarbeit die gesamte Ausrüs-
tung und sämtliche elektronischen 
Datenverarbeitungsmittel des Un-
ternehmens verwenden dürfen.

Aus diesem Grund müssen im 
neuen Gesetz die materiellen 
Mittel festgelegt werden, die der 
Arbeitgeber den Personalvertre-
tern zur Verfügung stellen muss:

•	 ein	geeigneter	Raum	im	Hinblick	auf	die	
Größe	und	die	Ausstattung,	die	Zahl	der	
Büroräume,	der	Sitzungssaal	oder	die	
Sitzungssäle;

•	 das	Büromaterial	und	die	Büroartikel;
•	 die	erforderlichen	Infrastrukturen	für	die	
Arbeit	der	Instanzen	der	Arbeitnehmer-
vertretung,	wenn	nötig,	an	mehreren	
Standorten	oder	entsprechend	den	Tätig-
keiten	des	Unternehmens;

•	 die	elektronischen	Datenverarbeitungs-
mittel;

•	 die	verwaltungstechnische	Unterstüt-
zung;

•	 die	geeigneten	Mittel	für	die	Fortbewe-
gung	zwischen	den	einzelnen	Standorten	
des	Unternehmens,	unter	Umständen	
einen	oder	mehrere	Dienstwagen;

•	 ein	Jahresbudget	für	die	Anschaffung	der	
notwendigen	Dokumentationen,	die	für	
die	gute	Funktionsweise	eines	Personal-
vertretung	erforderlich	ist;

•	 die	Übernahme	der	Kosten,	welche	die	
Tätigkeit	 eines	Delegierten	mit	 sich	
bringt.

Daraus lässt sich schließen, dass 
der neue Gesetzestext Lösungen 
vorsehen muss, die generell auf 
die Größe des Unternehmens, 
auf seine Betriebstätigkeiten (häu-
fige Fahrten des Personals, usw.) 
und auf die Zahl seiner Standorte 
abgestimmt sind. Die Mittel, über 
die eine Personalvertretung ver-
fügt, müssen angemessen und 
ihrem Arbeitsumfeld angepasst 
sein, damit eine qualitativ hoch-
wertige Arbeit gewährleistet ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass 
die geeigneten Räumlichkeiten als 
Versammlungsorte für die einzel-
nen Fraktionen im Personalaus-
schuss dienen. Die Räumlichkeiten 
werden ebenfalls für Beratungen 
während oder außerhalb der Ar-
beitszeiten genutzt. Im Falle von 
Beratungen außerhalb der Ar-
beitszeiten hat der Personalver-
treter im Vorfeld den Betriebslei-
ter über die Zeiten und die 
organisatorischen Aspekte der 
Beratungen, deren Dauer der 
Stundengutschrift hinzugefügt 
werden, in Kenntnis zu setzen.

Es wäre ebenfalls angebracht, da-
für zu sorgen, dass das Personal-
ausschussbüro und die Anschlag-
tafeln nicht für Dritte zugänglich 
sind. Somit könnte verhindert 
werden, dass Sitzungen gestört 
oder ausgehangene Informationen 
verändert werden können.

2. Kommunikations- 
und Informationsrecht

Ein zweiter unumgänglicher Punkt 
ist das Kommunikations- und In-
formationsrecht, bei dem die 
vom Arbeitgeber verwendeten 
Mittel berücksichtigt werden 
müssen und das sich nicht mehr 
auf einfachen Aushang beschrän-
ken kann.

Aus diesem Grund muss die 
neue Gesetzgebung die verschie-
denen Kommunikationsformen 
zur Information der Arbeitneh-
mer definieren, wie z.B. (unvoll-
ständige Liste):

•	 gläserne	Aushangtafeln;
•	 Internet;
•	 E-Mail;
•	 Informationsversammelungen	und	-abende.

Andererseits muss klar sein, dass 
das Kommunikations- und Infor-
mationsrecht nicht allein für einen 
Personalausschuss als solches gilt, 
sondern dass dieses Recht eben-
falls und vor allem vorgesehen und 
geschützt werden muss im Falle 
von gewerkschaftlichen Mitteilun-
gen an, über und von Personal-
ausschussmitgliedern, die über die 
Liste einer national repräsentativen 
Gewerkschaft gewählt wurden.
So besagt beispielsweise der der-
zeitige Gesetzestext, dass eine 
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Gewerkschaftsorganisation „unter 
Umständen zur Eintreibung von 
Gewerkschaftsmitgliedsbeiträgen 
im Betrieb schreiten darf, solange 
sie damit nicht den Betrieb stört.“ 
In Wirklichkeit ist dieses Gesetz 
schon seit längerer Zeit hinfällig, 
da die Einsammlung von Ge-
werkschaftsmitgliedsbeiträgen in 
der Zwischenzeit durch Beitrags-
zahlungsanforderungen oder 
Daueraufträge ersetzt wurde. 

2.1. Kommunikation

Der Aushang der Mitteilungen, 
Berichte und Stellungnahmen des 
Personalausschusses muss unge-
hindert und unter Anwendung der 
geeignetesten Mittel erfolgen kön-
nen, sofern diese Mitteilungen im 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
den Aufgaben des Personalaus-
schusses stehen. Eine Personalver-
tretung muss sich jedes Kommu-
nikationsmittel welches der 

Arbeitgeber selbst in Anspruch 
nimmt, zunutze machen können.
Es sei darauf hingewiesen, dass 
die Inanspruchnahme sämtlicher 
geeigneter Kommunikationsmittel 
ebenfalls die Verbreitung von In-
formationen über die Wahlen im 
Betrieb umfasst.

Eine effiziente Kommunikation 
setzt den freien Zugang der Per-
sonalausschussmitglieder zu den 
Arbeitnehmern in ihrem Betrieb 
voraus. Unter freiem Zugang ver-
steht man die Freizügigkeit der 
Personalvertreter und die Mög-
lichkeit der Kontaktaufnahme 
anhand der geeignetesten Mittel 
zu den Arbeitnehmern.

Die Personalausschussmitglieder, 
die über die Liste einer national 
repräsentativen Gewerkschaft 
gewählt wurden, haben darüber 
hinaus die folgenden rechte:

1. ungehinderter Aushang oder 
ungehindertes Verbreiten von 
gewerkschaftlichen Mitteilun-
gen auf dafür vorgesehenen 
Trägern oder freie Verwen-
dung der Kommunikationsmit-
tel, die vom Arbeitgeber selber 
eingesetzt werden;

2. freie Verbreitung von Veröffent-
lichungen und Flugblättern ge-
werkschaftlicher natur unter 
den Arbeitnehmer des Betrie-
bes, innerhalb des Betriebsge-
ländes und an den Orten, die 
im Einvernehmen mit dem Be-
triebsleiter vereinbart werden;

3. freie Information und Beratung 
ihrer Mitglieder, sowie Anwer-
bung neuer Mitglieder, sofern 
der Arbeitsablauf im Betrieb da-
durch nicht beeinträchtigt wird.

T
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2.2. Information

Der Arbeitgeber ist dazu ange-
halten, dem Personalausschuss 
Informationen zu liefern, welche 
die Personalausschussmitglieder 
über die Funktionsweise und die 
Entwicklung des Betriebs, darun-
ter der jüngste und voraussicht-
liche Ablauf des Geschäftslebens 
und der Betriebstätigkeit, sowie 
die wirtschaftliche, bzw. finanzi-
elle Lage des Betriebes unter-
richten.

In den Betrieben, die über einen 
gemischten Betriebsrat verfügen, 
wird die Mitteilung dieser Infor-
mationen monatlich geliefert. In 
allen anderen Betrieben ist dies 
anlässlich der Sitzungen zwischen 
dem Personalausschuss und der 
Betriebsleitung der Fall.

In einer Aktiengesellschaft ist der 
Vorstand oder die Geschäftsfüh-
rung dazu angehalten, den Per-
sonalausschuss mindestens ein-
mal pro Jahr schriftlich über die 
wirtschaftliche und finanzielle 
Entwicklung sowie über den 
jüngsten und voraussichtlichen 
Ablauf der Betriebstätigkeiten in 
Kenntnis zu setzen. Dazu stellt 
der Vorstand dem Personalaus-
schuss nach der Vorstellung im 
gemischten Betriebsrat, sofern 
ein solcher besteht, einen umfas-
senden Tätigkeitsbericht, die 
Umsatzzahlen, die gesamten 
Produktions- und Betriebsergeb-
nisse, die Aufträge, die Entwick-
lung der Betriebsstruktur, die 
Entlohnungen des Personals so-
wie die getätigten Investitionen 
vor, usw…

Der Betriebsleiter ist dazu ver-
pflichtet, dem Personalausschuss 
sämtliche erforderlichen Informa-
tionen über die nachstehenden 
Punkte mitzuteilen:

  die Gefahren für die Sicherheit 
und Gesundheit sowie die Maß-
nahmen und Tätigkeiten zum 
Schutz vor und zur Prävention 

von solchen Gefahren, die so-
wohl das Unternehmen oder 
den Standort im allgemeinen als 
auch jeden Arbeitsplatz, bzw. 
jeden Aufgabenbereich direkt 
betreffen;

 die zu ergreifenden Schutz-

maßnahmen und bei Bedarf 
das zu verwendende Schutz-
material.

Diese Informationen müssen je-
dem Arbeitgeber von auswärti-
gen Unternehmen mitgeteilt 
werden, dessen Arbeitnehmer 
im Unternehmen tätig sind. Der 
Arbeitgeber von auswärtigen 
Unternehmen hat daraufhin die 
fraglichen Informationen an den 
Personalausschuss seines Betrie-
bes weiterzugeben.

Darüber hinaus müssen im neu-
en Gesetz klar und deutlich die 
Informationen aufgezählt wer-
den, welche der Arbeitgeber 
dem Personalausschuss, dem 
gemischten Betriebsrat sowie 
dem Sicherheitsdelegierten und 
dem / der Gleichheitsdelegierten 
mitteilen muss. Der Betriebsleiter 
ist folglich dazu verpflichtet, den 
Personalausschuss und den / die 
Gleichheitsdelegierte(n) über die 
Situation, die Struktur und den 
voraussichtlichen oder wahr-
scheinlichen Ablauf der Beschäf-
tigungslage im Unternehmen und 
am Standort und nicht zuletzt 
über gegebenenfalls ins Auge 
gefasste vorgreifende Maßnah-
men, vor allem wenn Arbeits-
plätze bedroht sind, zu informie-
ren und zu beraten. Zu diesem 
Zweck hat er insbesondere ein-
mal pro Halbjahr dem Personal-
ausschuss und dem / der Gleich-
heitsdelegier ten die auf das 
Geschlecht ventilierten Statisti-
ken über Anwerbungen, Einstel-
lungen, Beförderungen, Verset-
zungen und Ent lassungen, 
Entlohnungen und Ausbildungen 
der Arbeitnehmer seines Unter-
nehmens zu liefern.

Schließlich ist der Betriebsleiter 
noch zur Information und Bera-
tung des Personalausschusses 
über diejenigen Entscheidungen 
verpflichtet, die zu bedeutenden 
Veränderungen in der Arbeitsor-
ganisation oder den Arbeitsver-
hältnissen führen könnten, u.a. 
auch die Entscheidungen, die 
Gegenstand der Gesetzgebung 
über kollektive Entlassungen und 
die Aufrechterhaltung der Rech-
te der Arbeitnehmer bei der 
Verlagerung von Unternehmen 
sind.

2.3. Geheimhaltung

Der LCGB ist der Ansicht, dass 
die neue Mitbestimmungsgesetz-
gebung auf jeden Fall gewisse 
Bestimmungen zur Geheimhal-
tung von Informationen, die dem 
Personalausschuss zukommen, 
enthalten soll. Wir unterstreichen 
jedoch, dass eine Geheimhal-
tungsklausel nicht zur Lähmung 
der Personalvertreter in ihren 
Tätigkeiten in den Personalaus-
schüssen, den gemischten Be-
triebsräten und den Verwaltungs-
räten missbraucht werden darf.

Um zu verhindern, dass die Per-
sonalvertreter sämtliche ge-
wünschten Informationen bekom-
men, diese jedoch aus Gründen 
der Geheimhaltung nicht an die 
Beschäftigten des Unternehmens 
weiterleiten können, muss das 
neue Gesetz klar und deutlich 
festlegen, welche Informationen 
der Geheimhaltung bedürfen. Im 
Sinne einer optimalen Mitbestim-
mung muss vor allem gewährleis-
tet werden, dass Informationen 
über die wirtschaftliche und finan-
zielle Lage des Betriebs den Ar-
beitnehmern mitgeteilt werden 
dürfen, ohne aufgrund einer 
eventuellen Geheimhaltungsklau-
sel gesperrt zu werden.

Der Zugriff auf Personaldaten 
des Unternehmens (Laufbahnen, 
Löhne, Anschriften, usw.) stellt 
einen besonderen Punkt dar. Für 
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die Fälle, in denen der Zugriff auf 
diese Informationen ein daten-
schutztechnisches Problem dar-
stellen sollte, ist im neuen Gesetz 
über den Sozialdialog in den Un-
ternehmen ein Ausnahmerahmen 
vorzusehen, der es den Personal-
vertretern dennoch erlaubt, auf 
erforderliche Daten unter Be-
rücksichtigung der Vertraulichkeit 
derselben zuzugreifen.

Schlussendlich vertritt der LCGB 
den Standpunkt, dass die Sankti-
onen für die Missachtung der 
Geheimhaltung von gelieferten 
Informationen stets im Verhältnis 
zu den Schäden, die durch die 
Missachtung entstehen können, 
stehen müssen.

3. Einsetzung, Funktionsweise 
und Organisation 
des Personalausschusses

Die Einführung des Einheitssta-
tuts muss sich ebenfalls auf die 
Reform der einschlägigen Geset-
zestexte auswirken. 

In diesem Zusammenhang darf 
die Inanspruchnahme eines ge-
werkschaftlichen Sachverständigen 
auf der Ebene eines Personalaus-
schusses, bzw. eines gemischten 
Betriebsrates nicht von einer an-
deren Gewerkschaftsorganisation 
verweigert werden.

Unabhängig vom Verteilerschlüs-
sel der Stundengutschrift ist es 

andererseits unlogisch, dass in 
bestimmten Situationen die ge-
samte Stundengutschrift nur ei-
ner einzigen Gewerkschaftsorga-
nisation zugutekommt. Es ist 
zwingend notwendig, dass die 
Stundengutschrift in einem der-
artigen Fall im Verhältnis zum 
Wahlergebnis verteilt wird, bzw. 
dass eine Klausel eine minimale 
Stundengutschrift für die national 
repräsentativen Gewerkschaften 
vorsieht.

3.1. Die Einsetzungs versammlung

Die Einsetzungsversammlung, 
innerhalb derer die nachfolgend 
aufgeführten Mandate bestellt 
werden, findet nach der gesetz-
lich vorgesehenen Anfechtungs-
frist statt. Die verbindliche Ta-
gesordnung dieser wichtigen 
Versammlung muss klar und 
deutlich im neuen Gesetzestext 
umrissen werden, damit „Inter-
pretationen“ vermieden werden, 
die in der Vergangenheit nur allzu 
oft die Arbeitsweise eines Perso-
nalausschusses beeinträchtigt und 
behindert haben.

Die Einladung zur Einsetzungs-
versammlung wird vom aus-
scheidenden Vorsitzenden den 
neu gewählten Delegierten zu-
geschickt. Im Falle der erstmali-
gen Einsetzung eines Personal-
ausschusses in einem Betrieb 
schickt der Betriebsleiter den 
gewählten Personalvertretern 
die Einladung zu.

An der Einsetzungsversammlung 
nehmen mit Stimmrecht aus-
schließlich die ordentlichen Mitglie-
der des neuen Personalausschus-
ses, bzw. im Verhinderungsfall, 
deren Ersatzmitglieder teil. Bei al-
len Abstimmungen haben aus-
schließlich die ordentlichen Mitglie-
der des Personalausschusses das 
aktive und passive Stimmrecht.

Die für diese Versammlung ver-
bindliche Tagesordnung hat den 
einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen und der nachstehen-
den Ordnung zu entsprechen:

 Einsetzung eines Wahlbüros, 

das sich aus mindestens einem 
Mitglied jeder im Personalaus-
schuss vertretenen Gewerk-
schaft zusammensetzt;

 Geheimwahl des Vorsitzenden 

nach dem System der relativen 
Mehrheit;

  Geheimwahl des stellvertreten-
den Vorsitzenden nach den 
System der relativen Mehrheit;

 Geheimwahl des Sekretärs 

nach dem System der relativen 
Mehrheit.

Anmerkungen:
Bei Stimmengleichheit an Stand-
orten, dessen Personalausschuss 
nach den Regeln des Proporz-
wahlsystems gewählt wird, wird 
der Kandidat der Liste, die den 
höchsten Quotienten im Wahl-

gang erreicht hat, für gewählt 
erklärt.

Bei Stimmengleichheit an Stand-
orten, dessen Personalausschuss 
nach den Regeln des Majorz-
wahlsystems gewählt wird, wird 
der Kandidat, der die meisten 
Stimmen erhalten hat, für gewählt 
erklärt.

  Listengeheimwahl eines Aus-
schussbüros nach dem Verhält-
niswahlsystem: Das Ausschuss-
büro setz t s ich wie folg t 
zusammen:

3 Mitglieder, 
wenn	der	Personalausschuss	aus	
mindestens	9	Mitgliedern	besteht;
5 Mitglieder, 
wenn	der	Personalausschuss	aus	
mindestens	12	Mitgliedern	besteht;
7 Mitglieder, 
wenn	der	Personalausschuss	aus	
mindestens	16	Mitgliedern	besteht.

Der Vorsitzende, der stellvertre-
tende Vorsitzende sowie der 
Sekretär sind (von Amts wegen) 
vollberechtigte Mitglieder des 
Ausschussbüros. Das Ausschuss-
büro wird auf folgende Weise 
bestellt: zunächst wird das Man-
dat des Vorsitzenden, des stell-
vertretenden Vorsitzenden und 
des Sekretärs zugeteilt, anschlie-
ßend werden die restlichen Man-
date gemäß des Proporzwahlsys-
tems gewählt.

T
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 Geheimwahl des / der Gleich-

heitsdelegierten nach dem 
relativen Majorzwahlsystem;

 Geheimwahl des Sicherheits-

delegierten nach dem relativen 
Majorzwahlsystem;

 Gegebenenfalls Wahl der or-

dentlichen Mitglieder und der 
Ersatzmitglieder des Zentral-
ausschusses in geheimer Lis-
tenwahl nach den Regeln des 
Proporzwahlsystems;

 Verteilung der Stundengut-

schrift der einzelnen Gewerk-
schaftsorganisation unter ihren 
Personalvertretern;

 Gegebenenfalls Bezeichnung 

der freigestellten Personalver-
treter in geheimer Listenwahl 
nach dem Verhältniswahlsys-
tem.

3.2. Die Stundengutschrift

Der Personalausschuss muss 
über eine ausreichende Stunden-
gutschrif t verfügen, um seine 
Aufgaben ordnungsgemäß zu 
erfüllen.

Basis der Stundengutschrift:

Die erteilte Stundengutschrift 
muss im Verhältnis zur Zahl der 
vertretenen Arbeitnehmer sein. 
Als Basis gilt eine Gutschrift von 
40 Stunden pro Woche je 250 
vertretene Arbeitnehmer.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
251 bis 500 Arbeitnehmern, wird 
eine Gutschrift von 40 Stunden 
pro Woche erteilt.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
501 bis 750 Arbeitnehmern, wird 
eine Gutschrift von 80 Stunden 
pro Woche erteilt.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
751 bis 1.000 Arbeitnehmern, 
wird eine Gutschrif t von 120 
Stunden pro Woche erteilt.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
1.001 bis 1.500 Arbeitnehmern, 
wird eine Gutschrift von 160 
Stunden pro Woche erteilt.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
1.501 bis 3.000 Arbeitnehmern, 
wird eine Gutschrift von 200 
Stunden pro Woche erteilt.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
3.001 bis 5.000 Arbeitnehmern, 
wird eine Gutschrift von 240 
Stunden pro Woche erteilt.

Bei einer Belegschaftsstärke von 
5.001 bis 7.000 Arbeitnehmern, 
wird eine Gutschrift von 280 
Stunden pro Woche erteilt.

Bei Belegschaftsstärke von mehr 
als 7.000 Arbeitnehmern, wird 
eine zusätzliche Gutschrift von 
40 Stunden pro 2.000 Arbeit-
nehmer erteilt. 

Die Stundengutschrift wird pro-
portional im Verhältnis zur An-
zahl der gewählten ordentlichen 
Mitglieder unter den national re-
präsentativen Gewerkschaften, 
die eine Liste für die Personalaus-
schusswahlen vorgelegt haben, 
verteilt.

Jede Gewerkschaftsorganisation 
kann frei darüber entscheiden, wie 
sie ihre Stundengutschrift unter 
ihren Delegierten verteilen möch-
te oder ob sie auf Basis ihrer Stun-
dengutschrift einen oder mehrere 
Personalvertreter freistellt.

Sollte allerdings die Zahl der Ar-
beitnehmer über 500 liegen, 
ernennt jede der im Personalaus-
schuss vertretenen national re-
präsentativsten Gewerkschaften 
einen freigestellten Personalver-
treter oder aber jede von ihnen 
hat das Anrecht auf eine Stun-
dengutschrift von 40 Stunden 
pro Woche. In diesem Falle wer-
den die ernannten Mandate oder 
die erteilte Stundengutschrift von 
Amts wegen zugeteilt und der 
Rest der Stundengutschrift wird 
nach dem Proporzwahlsystem 

verteilt bzw. die auf diese Weise 
zugeteilte Stundengutschrift wird 
von der Gesamtstundengutschrift 
abgezogen.

Im Falle des Weggangs oder Rück-
tritts eines ordentlichen Personal-
ausschussmitglieds einer national 
repräsentativen Gewerkschaft 
wird dessen Mandat von einem 
Personalvertreter derselben Ge-
werkschaft übernommen.

Jede gewerkschaftliche Organisa-
tion hat das Recht, sofern sie es 
wünscht, das / die Mandat(e) des / 
der freigestellten Personal-
vertreter(s) in Stundengutschriften 
umzuwandeln. Diese werden in 
diesem Fall unter den Personal-
vertretern der betreffenden Ge-
werkschaftsorganisation verteilt.

Die Stundengutschrift, die von 
einem Personalvertreter nicht in 
Anspruch genommen wurde, 
kann einem anderen Personal-
vertreter derselben Gewerk-
schaft übertragen werden.

Alle im Personalausschuss vertre-
tenen Gewerkschaftsorganisatio-
nen können mit dem Arbeitgeber 
vorteilhaftere Abweichungsab-
kommen vereinbaren. 

4. Ausbildung

Die Mitglieder des Personalaus-
schusses, der gemischten Be-
triebsräte und der Verwaltungs-
räte erhalten eine spezif ische 
Ausbildung an der „Ecole Supér-
ieure du Travail“ oder bei den 
national repräsentativen Gewerk-
schaften und deren Bildungsr-
einrichtungen.

Eine Stundengutschrift, die alljähr-
lich einer Woche pro ordentliches 
Mitglied einer Personalvertretung 
entspricht, ist zu Aus- bzw. Wei-
terbildungszwecken vorgesehen.

Die landesweit repräsentativen 
gewerkschaftlichen Organisatio-
nen können diesen Aus- und 

Weiterbildungsurlaub unter ihren 
ordentlichen Mitgliedern und den 
Ersatzmitgliedern der Personal-
vertretung verteilen. 

Damit besser gewährleistet wer-
den kann, dass die Personalver-
treter Weiterbildungskurse besu-
chen können, muss das neue 
Gesetz weitaus strenger und de-
taillierter die entsprechenden 
Ausbildungskurse definieren. So-
mit kann verhindert werden, 
dass ein Arbeitgeber den Inhalt 
einer angebotenen Ausbildung in 
Frage stellt und aus diesem 
Grund die Teilnahme des Perso-
nalvertreters verweigert.
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iv. schutz und AbsicheRung 
dEr PErsonaLvErtrEtEr

In Bezug auf die 
Mittel, Kompetenzen 
und Befugnisse des 
Personalvertreters 
muss über die 
gesetzlichen 
Erwägungen hinaus 
mit der beabsichtigten 
Gesetzesreform die 
Absicherung des 
Personalvertreters im 
Rahmen der Ausübung 
seines Mandates und 
seiner Beziehungen zu 
seiner Gewerkschaft 
verbessert werden.

In dem neuen Gesetz müssen 
Bestimmungen enthalten sein, 
die die Regelung der Laufbahn 
des Personalvertreters, seiner 
Perspektiven und seiner Fort- 
und Weiterbildung erlauben, 
sowie sich deutlich zu seiner 
eventuellen Wiedereingliederung 
ins Berufsleben regeln.

Ein unumgänglicher Aspekt der ge-
planten Reform des Sozialdialogs in 
den Betrieben ist der Entlassungs-
schutz der Personalvertreter.

Diesbezüglich müssen im Geset-
zestext klar und deutlich die 
nachstehenden Aspekte berück-
sichtigt werden:

  in Bezug auf die Mittel, mit de-
nen der Personalvertreter Zu-
gang zu den Arbeitnehmern 
findet: die Freizügigkeit der 
Personalvertreter innerhalb des 
Betriebs;

 die Achtung der gewerkschaft-

lichen Freiheit;

  für die Delegierten der national 
repräsentativen Gewerkschaf-
ten, die ungehinderte Teilnah-
me an den Sitzungen zwischen 
dem Delegierten und einem 
Vertreter seiner Gewerkschaft 
sowie die ungehinderte Teil-
nahme des Delegierten am 
gewerkschaf tl ichen Leben 
während seiner Mandatsaus-
übung und auch außerhalb 
derselben;

 die Einführung des Grundsat-

zes, dass eine interne Betriebs-
ordnung keine Beeinträchti-
gung der gewerkschaftlichen 
Freiheit oder der Tätigkeiten 
der Arbeitnehmervertretung 
hervorrufen darf. Gegebenen-
falls ist der Arbeitgeber dazu 
verpflichtet, die interne Be-
triebsordnung dementspre-
chend abzuändern. Der neue 
Gesetzestext muss die einzige 
„interne Ordnung“ sein, wel-
che der Personalvertreter sich 
zu unterwerfen hat.

 eine echte Laufbahnperspek-

tive für die Personalvertreter;

 der Grundsatz, dass der Per-

sonalvertreter keinen niedri-
geren Lohn (sämtliche Zu-
schläge einbegriffen) als den, 
welchen er für seine Betriebs-
arbeit während der Beleg-
schaftsstunden erhalten hätte, 
empfangen darf.

  im Fall der Freistellung von Per-
sonalvertretern mangels eines 
mit seiner Gewerkschaftsor-
ganisation ausgehandelten 
Laufbahnplanes, die Festlegung 
einer gesetzlich verbürgten 
Laufbahn auf der Grundlage 
der durchschnittlichen jährli-

chen Lohnerhöhung, welche 
sich aus der Anwendung eines 
Tarifvertrags bzw. des Anpas-
sungsfaktors („facteur d’ajuste-
ment“), der alle zwei Jahre von 
der Regierung festgelegt wird, 
ergibt.

 ein Aus- und Weiterbildungs-

programm, das den Personal-
vertretern am Ende ihres Man-
dates Aussichten auf eine 
Wiedereingliederung ins Be-
rufsleben bietet;

 im Falle einer teilweisen oder 

kompletten Betriebsstandort-
verlagerung, die Anwendung 
des folgenden Grundsatzes:

Wenn die Zahl der verlagerten 
Arbeitnehmer die Hälf te der 
Zahl der Arbeitnehmer des 
Standortes, an den die Arbeit-
nehmer verlagert werden, über-
schreitet, führt das Ministerium 
für Arbeit und Beschäftigung eine 
vollständige Erneuerung der Per-
sonalausschüsse durch.

Wenn die Zahl der verlagerten 
Arbeitnehmer unter der Hälfte 
der Zahl der Arbeitnehmer des 
Standortes, an die Arbeitnehmer 
verlagert werden, liegt, behalten 
die Personalvertreter der verla-
gerten Arbeitnehmer ihr Statut 
sowie ihren Schutz als Personal-
vertreter, tagen hingegen nur mit 
beratender Stimme im Personal-
ausschuss desjenigen Standortes, 
an den die Arbeitnehmer verla-
gert worden sind.

 uneingeschränkter Schutz vor 

Entlassung, außer im Falle ei-
nes groben Fehlers des Perso-
nalvertreters in der Ausübung 
seiner beruflichen Tätigkeit;

 erhebliche Verlängerung der 

Schutzperiode für die ehema-
ligen Personalvertreter und für 
die Kandidaten bei den Sozial-
wahlen.

Für die ehemaligen Personalver-
treter erstreckt sich die Schutz-
periode auf den nachstehenden 
Mandatszeitraum:

Im Falle des endgültigen Weg-
gangs eines ordentlichen Perso-
nalausschussmitgliedes über-
nimmt dessen Ersatzmitglied das 
offene Mandat. Wenn ein Ersatz-
mitglied den leerstehenden Sitz 
eines ordentlichen Mitgliedes ein-
nimmt, wird einer der nicht ge-
wählten Kandidaten zu seinem 
Ersatzmitglied. In Betrieben, in 
denen nach den Regeln des rela-
tiven Majorzwahlsystems gewählt 
wird, werden diesbezüglich Kom-
plementärwahlen abgehalten. In 
Betrieben, in denen nach den 
Regeln des Proporzwahlsystems 
gewählt wird, ernennt die betrof-
fene national repräsentative Ge-
werkschaftsfraktion ein neues 
Ersatzmitglied aus dem Kreis seiner 
nicht gewählten Kandidaten.

 Im Falle einer vorübergehen-

den Entlassung eines Personal-
vertreters, die unverzügliche 
Fortzahlung seines vollständi-
gen Lohnes ohne nachträgliche 
Rückzahlung (ungeachtet des 
endgültigen Urteils).

 Strenge Geldstrafen und straf-

rechtliche Sanktionen für Ar-
beitgeber und Betriebe, die die 
reibungslose Arbeitsweise der 
Personalausschüsse und / oder 
der gemischten Betriebsräte, 
bzw. die gewerkschaftliche 
Freiheit beeinträchtigen.

T
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v.  aufGaBEn und KomPEtEnzEn 
dEs „sicheRheitsDelegieRten“

1. Die Einsetzung eines 
„paritätischen Ausschusses 
für das wohlbefinden 
der Arbeitnehmer“

In jedem Betrieb mit einer Beleg-
schaftsstärke von mindestens 10 
Arbeitnehmern verfügt jeder Per-
sonalausschuss (Hauptausschuss, 
Abteilungssausschuss, Zentralaus-
schuss oder Personalausschuss auf 
der Ebene einer wirtschaftlichen 
und sozialen Einheit) über einen 
„paritätischen Ausschuss für das 
Wohlbefinden der Arbeitneh-
mer“, der sich mit der Auswer-
tung und der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen mit den 
Schwerpunkten Gesundheit und 
Sicherheit befasst.

1.1. Die Zusammensetzung des 
„paritätischen Ausschusses für 
das Wohl der Arbeitnehmer“

Der Ausschuss setzt sich paritä-
tisch aus Arbeitnehmern und 
Vertretern des Arbeitgebers zu-
sammen.

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke zwischen 10 und 50 
Arbeitnehmern setzt sich der 
Ausschuss aus mindestens zwei 
Mitgliedern zusammen.

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke von mehr als 50 
Arbeitnehmern muss der Aus-
schuss aus mindestens vier Mit-
gliedern bestehen.

Der Sicherheitsdelegierte und 
der Sicherheitsbeauftragte („tra-
vailleur désigné“) gehören von 
Amts wegen dem paritätischen 
Ausschuss an. 

1.2. Die Ernennung der Mitglieder 
des „paritätischen Ausschusses für 
das Wohl der Arbeitnehmer“

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke von mehr als 50 
Arbeitnehmern, werden die Per-
sonalvertreter zu gleichen Teilen 
von den national repräsentativen 
Gewerkschaften (sofern sie im 
Personalausschuss vertreten sind) 
ernannt.

Der Arbeitgeber wählt ebenfalls 
seine Vertreter aus. Es wäre emp-
fehlenswert, wenn der Arbeitge-
ber bei der Wahl seiner Vertreter 
im gemischten Ausschuss darauf 
achtet, dass diese Vertreter sich 
mit den operativen Tätigkeiten des 
Betriebes auskennen und über die 
jeweiligen Aufgaben und Verant-
wortungen Bescheid wissen.

In Bezug auf die Kenntnisse der 
ausgewählten Vertreter des Ar-
beitgebers muss in besonderem 
Maße den beiden Aspekten „Er-
gonomie“ und „Auswirkungen der 
Umweltbedingungen auf die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer“ Auf-
merksamkeit geschenkt werden.

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke von mehr als 50 
Arbeitnehmern, darf der paritä-
tische Ausschuss, wenn er mit 
einem bestimmten Problem be-
fasst wird, Sachverständige zu 
den Ausschusssitzungen als Bera-
ter oder Beobachter einladen. 
Die Personalvertreter müssen 
insbesondere das Recht haben, 
auf die Unterstützung von Sach-
verständigen, die nicht notge-
drungen Mitglied des Personal-
ausschusses sind und die von den 
national repräsentativen Gewerk-

schaften im Personalausschuss 
des Betriebs ernannt werden, 
zurückzugreifen. Jede national 
repräsentative Gewerkschaft hat 
Anrecht auf mindestens einen 
Sachverständigen.

Die Kosten der Sachverständi-
genkonsultationen sind zu Lasten 
des Arbeitgebers und dürfen ein 
im Vorfeld vereinbartes Budget 
nicht überschreiten. In den Un-
ternehmen, die regelmäßig mehr 
als 50 Arbeitnehmer beschäfti-
gen, wird dieses Budget im Per-
sonalausschuss vereinbart, wäh-
rend dies in den Unternehmen, 
die regelmäßig mehr als 150 Ar-
beitnehmer beschäftigen, im ge-
mischten Betriebsrat der Fall ist.

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke zwischen 10 und 50 
Arbeitnehmern kann der Perso-
nalausschuss zusammen mit dem 
Sicherheitsdelegierten ein „Si-
cherheitsbudget“ einfordern. 
Somit könnte verhindert werden, 
dass die vom Sicherheitsdelegier-
ten abgezeichneten Mängel nicht 
behoben werden unter dem Vor-
behalt mangelnder Finanzmittel 
innerhalb des Unternehmens.

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke von mehr als 150 
Arbeitnehmern kümmert der 
gemischte Betriebsrat sich um 
das Erstellen des Budgets für die 
Gesundheit und die Sicherheit 
der Arbeitnehmer an ihrem 
Arbeitsplatz.

Der LCGB schlägt 
vor, tiefgründigere 
überlegungen über 
die Aufgaben und 
Kompetenzen des 
„Sicherheitsdelegier-
ten“ zu führen, 
damit gewährleistet 
ist, dass die 
Problematik des 
„wohlbefindens 
der Arbeitnehmer an 
ihrem Arbeitsplatz“ 
auf angemessene 
weise in den 
Betrieben behandelt 
wird. In diesem 
Sinne müssen sich 
die Aufgaben und 
Kompetenzen der 
Sicherheitsdelegier-
ten insbesondere 
verstärkt auf die 
Ergonomie und die 
Auswirkungen der 
umweltbedingungen 
auf die Gesundheit 
der Arbeitnehmer 
konzentrieren.
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1.3. Die Funktionsweise 
des „paritätischen Ausschusses 
für das Wohlbefinden der 
Arbeitnehmer“

Der paritätische Ausschuss tritt 
mindestens einmal pro Monat 
zusammen. Bei Bedarf können 
ebenfalls außerordentliche Sitzun-
gen einberufen werden.

Wie es sein name bereits sagt, 
widmet der paritätische Ausschuss 
sich besonders dem Wohlbefin-
den der Arbeitnehmer an ihrem 
Arbeitsplatz, mit anderen Worten 
der Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer an ihrem Ar-
beitsplatz, der Ergonomie und 
den Auswirkungen der Umwelt-
bedingungen am Arbeitsplatz auf 
die Gesundheit.

In Betrieben mit einer Beleg-
schaftsstärke von mehr als 50 
Arbeitnehmern, arbeitet der pa-
ritätische Ausschuss eng mit dem 
Personalausschuss zusammen 
und erstattet letzterem sowie 
dem Betriebsvorstand regelmäßig 
einen Tätigkeitsbericht.

Der „paritätische Ausschuss für 
das Wohlbefinden der Arbeitneh-
mer“ ist dazu verpflichtet, sowohl 
dem Betriebsvorstand als auch 
dem Personalausschuss einen 
jährlichen Bericht über seine Tä-
tigkeiten im betreffenden Betrieb 
zu unterbreiten.

2. Vorgeschlagene 
änderungen der einzelnen 
Artikel über den 
Sicherheitsdelegierten im 
Luxemburger Arbeitsrecht

Da die Kompetenzen, Aufgaben 
und Rechte des Sicherheitsdele-
gierten im Wesentlichen im Arti-
kel L.414-2 des Arbeitsrechtes 
sowie nicht zuletzt in den Bestim-
mungen mit Bezug auf die Sicher-
heit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer an ihrem Arbeitsplatz 
(Art. L.311-1 ff des Arbeitsrech-
tes) verankert sind, schlägt der 

LCGB die nachstehenden Ände-
rungen der Artikel L-414-2, 
L-312-6 und L-312-7 des Ar-
beitsrechtes vor.

2.1. Artikel L.414-2 (1) 
und (2): Hinterlegung von 
Feststellungen bezüglich 
der Sicherheitsbedingungen 
im Betrieb

Der Sicherheitsdelegierte hinter-
legt das, wenn möglich, vom 
Abteilungsleiter und dem Sicher-
heitsbeauftragten („travailleur 
désigné“) abgezeichnete Ergebnis 
seiner Feststellungen in einer be-
sonderen Akte, das im Sekretari-
at des Betriebs aufbewahrt wird. 
Die Angaben in dieser Akte wer-
den anschließend elektronisch 
erfasst, bzw. in einer Datenbank 
abgespeichert auf die alle Perso-
nalausschussmitglieder sowie die 
Beamten der Inspektions- und 
Kontrollabteilung der Gewerbe-
aufsicht (ITM) Zugriff haben.

Die Feststellungen des Sicher-
heitsdelegierten sind immer gültig, 
selbst wenn der Abteilungsleiter 
und der Sicherheitsbeauftragte 
das Ergebnis nicht abgezeichnet 
haben. Falls der Abteilungsleiter 
und der Sicherheitsbeauftragte 
den Bericht des Sicherheitsdele-
gierten nicht abzeichnen, genügt 
ein eingeschriebener Brief mit 
Empfangsbestätigung als Beweis, 
dass der Abteilungsleiter und der 
Sicherheitsbeauftragte den Bericht 
mitgeteilt bekommen haben. 

In dringenden Fällen, in denen die 
Feststellungen ein sofortiges Ein-
greifen der Gewerbeaufsicht 
(ITM) erfordern, darf sich der 
Sicherheitsdelegierte unmittelbar 
an diese wenden. Der Sicher-
heitsdelegierte muss jedoch 
gleichzeitig den Betriebsleiter 
bzw. den Sicherheitsbeauftragten 
(„travailleur désigné“) darüber 
unterrichten.

Bei einem Besuch der ausführen-
den Organe der Gewerbeaufsicht 
(ITM) müssen alle Mitglieder des 

„paritätischen Ausschusses für das 
Wohlbefinden der Arbeitnehmer“ 
freigestellt werden, damit sie bei 
Bedarf den Beamten der Inspek-
tions- und Kontrollabteilung der 
Gewerbeaufsicht (ITM) Rede und 
Antwort zu stehen.

2.2. Artikel L.414-2 (3) und (4): 
Kontrollaufgabe

  Einmal pro Woche darf der 
Sicherheitsdelegierte, nach 
Möglichkeit in Begleitung des 
Betriebsleiters oder des Sicher-
heitsbeauftragten („travailleur 
désigné“), die Durchführung 
eines uneingeschränkten regel-
mäßigen Kontrollrundganges 
im Sitz des Betriebes, in den 
Verwaltungsabteilungen und 
auf den Baustellen oder an an-
deren zeitweiligen Arbeitsplät-
zen des Betriebes fordern.

 Es sei ebenfalls darauf hinge-

wiesen, dass auf Anfrage des 
Sicherheitsdelegierten der Be-
triebsleiter oder ein von ihm 
ernannter Stellvertreter, obli-
gatorisch den Sicherheitsdele-
gierten und den Sicherheits-
beauf trag ten („travai l leur 
désigné“) auf einem außeror-
dentlichen Kontrollrundgang 
zu begleiten hat.

  Der Leiter der Abteilung, in 
der der Kontrollgang durchge-
führt wird, und der Leiter der 
Wartungsabteilung nehmen an 
dem vorgenannten Kontroll-
gang teil.

  Die Beamten der Inspektions- 
und Kontrollabteilung der Ge-
werbeaufsicht (ITM) müssen 
bei ihren Inspektionen obliga-
torisch vom Sicherheitsdele-
gierten und, sofern möglich, 
vom Betriebsleiter oder vom 
Sicherheitsbeauftragten („tra-
vailleur désigné“) begleitet wer-
den. Darüber hinaus muss das 
Personal sich bei der Ermittlung 
von Betriebsunfällen obligato-
risch von letztgenannten unter-
stützen lassen.

  Es sei angemerkt, dass die Tä-
tigkeiten des Sicherheitsdele-
gierten sich ebenfalls verstärkt 
auf die Ergonomie und die 
Umweltbedingungen des Ar-
beitsumfelds, sowie deren Fol-
gen für die Gesundheit der 
Arbeitnehmer konzentrieren 
müssen.

2.3. Artikel L.414-2 (6): 
Verbindliche Konsultierung 
des „paritätischen Ausschusses 
für das Wohlbefinden 
der Arbeitnehmer“

Der Betriebsleiter ist verpflichtet, 
beim „paritätischen Ausschuss für 
das Wohlbefinden der Arbeitneh-
mer“ über folgende Themen eine 
Gutachten einzunehmen und ihm 
Auskunft zu geben über:

  das Abschätzen sämtlicher Risi-
ken für die Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz, ein-
schließlich der Gefahren, denen 
Arbeitnehmergruppen mit be-
sonderen Risiken ausgesetzt 
sind;

 die zu treffenden Schutzma-

ßen und, wenn nötig, das zu 
benutzende Schutzmaterial;

 die Erklärungen, die laut Artikel 

L.613-1 des Luxemburger Ar-
beitsrechts (Betriebsunfälle, 
Berufskrankheiten) bei der 
Gewerbeaufsicht (ITM) einzu-
reichen sind;

 jede Handlung oder Maßnah-

me, die wesentliche Folgen für 
die Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer sowie die 
Ergonomie am Arbeitsplatz 
haben kann; 

  die Ernennung des / der Sicher-
heitsbeauftragten („travailleur 
désigné“), der / die sich um die 
Schutz- und Vorbeugungsakti-
vitäten der beruflichen risiken 
im Betrieb und / oder am 
Betriebs standort kümmert / 
kümmern;

T
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  die zu bestimmenden Maßnah-
men, die die notwendigen Be-
ziehungen mit den Außen-
diensten herstellen, besonders 
im Bereich der Ersten Hilfe, der 
medizinischen Begleitung in 
notfällen, der Rettung und Be-
kämpfung von Brandherden;

 das Zurückgreifen auf inner- 

und / oder außerbetriebliche 
Zuständigkeiten für die Orga-
nisation von Schutz- und Vor-
beugungsaktivitäten;

  die Ausarbeitung und die Um-
setzung einer passenden Aus- 
und Weiterbildung, die jedem 
Arbeitnehmer im Interesse sei-
ner Gesundheit und Sicherheit 
sowie der Gesundheit und Si-
cherheit seiner Arbeitskollegen 
(mit den Schwerpunkten „Er-
gonomie“ und „Auswirkungen 
der Umweltbedingungen auf 
die Gesundheit“).

 die Einrichtung neuer techni-

scher Ausrüstungen sowie ihr 
möglicher Einfluss auf die Ge-
sundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer;

  die Einführung neuer Arbeitsor-
ganisationen sowie ihre Auswir-
kungen auf die Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer.

2.4. Artikel L.312-7: Aufgaben, 
die dem „paritätischen Ausschuss 
für das Wohlbefinden der 
Arbeitnehmer“ vorbehalten sind.

Der „paritätische Ausschuss für 
das Wohlbefinden der Arbeitneh-
mer“ besitzt das spezifische 
Recht, den Arbeitgeber um an-
gemessene Maßnahmen zu ersu-
chen und ihm entsprechende 
Vorschläge zur Eindämmung jeg-
licher Risiken für die Arbeitneh-
mer zu unterbreiten. 

Der „paritätische Ausschuss für 
das Wohlbefinden der Arbeit-
nehmer“ kann sich daher spezi-
fisch mit folgenden Tätigkeiten 
befassen:

 die Ausarbeitung eines eigenen 

Verbesserungsprogramms im 
Bereich der Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer, 
insbesondere die Ausarbeitung 
von ergonomischen Richtlini-
en, die strikter sind als jene in 
den staatlichen Bestimmungen 
sind;

 das Tref fen konkreter Ent-

scheidungen anstelle von Emp-
fehlungen an die Direktion;

 die Behandlung von Beschwer-

den und Anregungen der Ar-
beitnehmer bezüglich der 
Gesundheit, Sicherheit und 
Ergonomie;

 die Haltung und Führung der 

Akten bezüglich der unfallbe-
dingten Verletzungen und Ge-
fahren;

 die Analyse und Führung der 

Protokolle über Gefahrensitu-
ationen und der Vorschlag 
einschlägiger Maßnahmen;

  die Teilnahme an sämtlichen 
Ermittlungen und Umfragen 
über die Gesundheit, Sicherheit 
und Ergonomie am Arbeits-
platz;

  die Unterstützung bezüglich der 
Regelung von Arbeitsverweige-
rungen und -einstellungen im 
Falle von Gefahren;

 die Unterbreitung von Emp-

fehlungen bezüglich der Vor-
beugung von Unfällen und von 
Tätigkeiten im Rahmen der 
Sicherheitsprogramme an die 
Betriebsleitung;

 die Überprüfung der Effizienz 

sicherheitsspezif ischer Pro-
gramme und Verfahren.

Schließlich hat der „paritätische 
Ausschuss für das Wohlbefinden 
der Arbeitnehmer“ das Recht auf 
diverse Informationen zuzugreifen, 
u.a. auf die Unterlagen, die der 
Arbeitgeber zur Erfüllung seiner 

Verpflichtungen hinsichtlich der 
Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz aufstellen muss (Risi-
kobeurteilung, Schutzmaßnah-
men, Liste der Betriebsunfälle, 
Protokolle für das Arbeitsaufsicht-
samt, usw.).

Bei Bedarf ist der Sicherheitsde-
legierte und / oder der Sicher-
heitsbeauftragte dazu ermächtigt, 
unsicheres Material außer Betrieb 
zu setzen, um den Schutz der 
Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Der Sicherheitsdelegierte und der 
Sicherheitsbeauftragte werden 
auch in die Organisation landes-
weiter, europäischer und weltwei-
ter Tage für die Sicherheit und den 
Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz (im Hinblick auf eine ver-
stärkte Bewusstseinsbildung und 
Information der Arbeitnehmer) 
einbezogen.

2.5. Artikel L.312-3: 
Der Sicherheitsdelegierte und 
der Sicherheitsbeauftragte 
(„travailleur désigné“)

Der Sicherheitsdelegierte und 
der / die Sicherheitsbeauftragten 
intervenieren im namen des „pa-
ritätischen Ausschusses für das 
Wohlbefinden der Arbeitnehmer“ 
beim Arbeitgeber und fordern ihn 
dazu auf, eigene Maßnahmen zur 
Eindämmung aller Risiken für die 
Arbeitnehmer sowie zur Aus-
schaltung aller Gefahrenquellen 
zu treffen.

Der Sicherheitsdelegierte und 
der / die Sicherheitsbeauftragte 
müssen über ausreichend Zeit 
und eine spezifische Ausbildung für 
die Erfüllung der ihnen zufallenden 
zusätzlichen Aufgaben verfügen. 
Die spezifische Ausbildung des 
Sicherheitsdelegierten und des 
Sicherheitsbeauftragten muss die 
Ausweitung und Vertiefung der 
Fachkenntnisse in den Bereichen 
Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz mit den besonderen 
Schwerpunkten „Ergonomie“ und 
„Auswirkungen der Umweltbedin-

gungen auf die Gesundheit der 
Arbeitnehmer“ gewährleisten.

Bei allen Abstimmungen im Per-
sonalausschuss haben ausschließ-
lich die ordentlichen Mitglieder 
das aktive und passive Stimm-
recht. Ist der Sicherheitsdelegier-
te gleichzeitig ein ordentliches 
Mitglied des Personalausschusses, 
so darf er an den Abstimmungen 
teilnehmen. Im Verhinderungsfall 
eines ordentlichen Mitgliedes, 
darf der Sicherheitsdelegierte als 
dessen Ersatzmitglied ausnahms-
weise an der Abstimmung teil-
nehmen.

Der Sicherheitsdelegierte wird in 
geheimer Abstimmung vom Per-
sonalausschuss unter den Arbeit-
nehmern des Betriebes, die nicht 
Mitglied der Arbeitnehmervertre-
tung sind, nach dem relativen Ma-
jorzwahlsystem gewählt und be-
fasst sich mit den täglichen Aspekten 
der Sicherheit am Arbeitsplatz. Er 
teilt sich diese Aufgabe mit dem 
Sicherheitsbeauftragten.

Jeder Arbeitgeber ist dazu ver-
pflichtet, unter den Arbeitneh-
mern seines Unternehmens einen 
oder mehrere Sicherheitsbeauf-
tragte zu bestimmen, die sich mit 
dem Schutz vor und der Präven-
tion von Berufsrisiken im Unter-
nehmen und / oder am Unter-
nehmensstandort befasst. Er / Sie 
trägt / tragen dabei der Meinung 
des „paritätischen Ausschusses für 
das Wohlbefinden der Arbeitneh-
mer“ Rechnung.

Wenn es einen Sicherheitsdele-
gierten im Betrieb oder am Be-
triebsstandort gibt, gibt es auch 
einen oder mehrere Sicherheits-
beauftragte. Der Arbeitgeber darf 
auch selbst die Aufgabe des Si-
cherheitsbeauftragten überneh-
men, sofern sein Betrieb weniger 
als 50 Arbeitnehmer beschäftigt.

Da der Arbeitgeber die Möglich-
keit und sogar die Pflicht hat, sei-
ne Befugnisse auf den Gebieten 
der Sicherheit und der Gesund-
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heit am Arbeitsplatz dem Sicher-
heitsbeauftragten („travailleur 
délégué“) zu übertragen, ist der 
Sicherheitsbeauftragte der direkte 
Kontakt des Sicherheitsdelegier-
ten auf der Arbeitgeberseite.

Der Sicherheitsbeauftragte muss:

 eng mit dem Sicherheitsdele-

gierten zusammenarbeiten;

 die Gesetzgebung kennen und 

über die erforderlichen tech-
nischen Kenntnisse verfügen;

 die allgemeine Überwachung 

der Einhaltung der geltenden 
Gesetzgebung im Bereich der 
Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmer übernehmen 
sowie organisieren;

 eine entsprechende Strategie 

auf Betriebsebene festlegen 
(mit den spezifischen Schwer-
punkten Ergonomie und Aus-
wirkungen der Umweltbedin-
gungen auf die Gesundheit der 
Arbeitnehmer);

 die Arbeitsmethoden und die 

eingesetzten Mittel, die Risiko-
analysen und -studien sowie 
die Unfallvorbeugungsbestim-
mungen im Auge behalten;

 regelmäßige Sicherheitsinspek-

tionen vornehmen;

 die Sicherheitsakte und War-

tungsprotokolle führen und die 
Angaben in diesen Akten elek-
tronisch erfassen;

 die Sicherheits- und Gesund-

heits-, Alarm-, Warn-, Inter-
ventions- und Evakuierungs-
pläne ausarbeiten, fortwährend 
aktualisieren und mitteilen;

 die Evakuierungsübungen vor-

bereiten, organisieren und 
leiten;

  die Situation des Unternehmens 
oder des Unternehmensstand-
ortes unter dem Blickwinkel der 
Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz beurteilen (vor al-
lem Ergonomie und Auswir-

kungen der Umweltbedingun-
gen auf die Gesundheit der 
Arbeitnehmer); 

 Beziehungen zur Gewerbeauf-

sicht (ITM), zur Kontroll- und 
Inspektionsabteilung und zum 
Dienst für die Gesundheit am 
Arbeitsplatz, dem sich der Be-
trieb angeschlossen hat, zu 
sonstigen Sicherheits- und Ge-
sundheitskontrollbehörden 
sowie zu den Unfallrettungs- 
und Feuerwehrdiensten un-
terhalten.

Entsprechend des Großherzog-
lichen Reglements vom 9. Juni 
2006 sind die Betriebe in 7 Ka-
tegorien eingeteilt, welche u.a 
die erforderliche Grundausbil-
dung und die Berufserfahrung 
des Sicherheitsdelegierten und 
des / der Sicherheitsbeauftragten 
bestimmen. Ein besonderes Au-
genmerk muss den Aspekten 
„Ergonomie“ und „Auswirkungen 
der Umweltbedingungen auf die 
Gesundheit der Arbeitnehmer“ 
gelten.

3. Schlussbemerkungen

Dank der Ergonomie am Arbeits-
platz können gesundheitliche 
Störungen vorgebeugt werden. 
Diese Definition der Ergonomie 
muss umfassend sein und kann 
auf die psychosoziale und andere 
Dimensionen wie den Führungs-
stil, die Arbeitsorganisation, die 
betrieblichen Projekte, die Er-
wartungen der Aktionäre (kurz-, 
mittel- und langfristige Sicht) aus-
geweitet werden.

In Bezug auf die Frage der Ge-
sundheit und der Ergonomie 
wäre es angebracht, jedes Mal 
wenn neue Arbeitsmethoden 
oder neue technische Anlagen im 
Betrieb eingeführt werden, eine 
obligatorische Weiterbildung zu 
gewährleisten. 

T
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vi. aufGaBEn und BEfuGnissE 
dEs / dEr gleichheitsDelegieRten

1. Artikel L-414-3 (1): Allgemeine 
Aufgabe der Verteidigung der 
Gleichbehandlung aller Arbeit-
nehmerInnen des Betriebes

Jeder Hauptausschuss und, gege-
benenfalls, jeder Abteilungssaus-
schuss muss unverzüglich nach 
seinem Einsetzen und für die 
Dauer seines Mandats aus der 
Mitte seiner ordentlichen Mitglie-
dern und für die Dauer ihres Man-
dats eine(n) Gleic heits delegierte(n) 
ernennen. Der / Die Gleichheits-
delegier te wird in geheimer 
Abstimmung nach dem relativen 
Majorzwahlsystem gewählt.

2. Artikel L-414-3 (2): Allgemeine 
Aufgabe der Gleichbehandlung 
aller ArbeitnehmerInnen des 
Betriebes

Der / Die Gleichheitsdelegierte 
hat als Aufgabe, die Gleichbe-
handlung aller ArbeitnehmerInnen 
des Betriebs in folgenden Berei-
chen zu verteidigen:

 der Zugang zu Beschäftigung;

 der Zugang zu Aus- und Wei-

terbildung;
 der Zugang zu Beförderungen;

 die Entlohnung;

 die Arbeitsbedingungen.

Anmerkung: Es muss geprüft 
werden, ob die nachstehenden 
Themen ebenfalls unter die Auf-
gaben und Befugnisse des / der 
Gleichheitsdelegierten angesiedelt 
werden können:

• Sozialurlaub;
• Familienurlaub;
• Elternurlaub.

Davon abgesehen wird die Ver-
teidigung der Gleichbehandlung 
aller ArbeitnehmerInnen durch 
die Bekämpfung von Diskriminie-
rungen aus den nachstehenden 
Gründen gewährleistet:

• das Geschlecht;
• die Staatsangehörigkeit;
• die ethnische Herkunft;
• die religion;
• die sexuelle Ausrichtung;
• das Alter;
• die Behinderung oder vermin-

derte Arbeitsfähigkeit.

3. Konkrete Kompetenzen des / 
der Gleichheitsdelegierten

In enger Zusammenarbeit mit 
der Arbeitnehmervertretung, ist 
der / die Gleichheitsdelegierte in 
seinen Aufgabenbereichen dazu 
befugt:

  seine / ihr Gutachten abzuge-
ben und Vorschläge zu formu-
lieren in Bezug auf alle Fragen, 
die direkt oder indirekt in einen 
der oben genannten Bereiche 
fallen;

 dem Arbeitgeber Sensibilisie-

rungsaktionen für das beschäf-
tigte Personal des Unterneh-
mens vorzuschlagen;

Anmerkung: In diesem Zusam-
menhang muss unbedingt hervor 
gestrichen werden, dass der Ar-
beitgeber dazu verpflichtet ist, 
einen Bewusstseinsbildungs- und 
Förderungsplan zusammen mit 
der / dem Gleichheitsdelegierten 
einzuführen.

  dem Arbeitgeber einen Maß-
nahmenplan vorzubereiten und 
vorzulegen, der die Gleich-
heits aussichten zwischen Frau-
en und Männern fördert. Ein 
solcher Katalog wird unter 
Artikel 2 (3) des Gesetzes vom 
8. Dezember 1981 mit Bezug 
auf die Chancengleichheit der 
Geschlechter erwähnt und 
betrifft:

• den Zugang zu Beschäftigung;
• den Zugang zu Aus- und Wei-

terbildung;
• den Zugang zu Beförderungen;
• die Entlohnung;
• die Arbeitsbedingungen.

  ausgehend von der Definition 
im „Titel V – Chancengleichheit 
in Arbeit und Beschäftigung“ 
des Luxemburger Arbeits-
rechts, dem Arbeitgeber einen 
Maßnahmenplan vorzubereiten 
und vorzulegen, der die Be-
kämpfung jeder Form von Dis-
kriminierung unterstützt, und 
zwar unabhängig von folgenden 
Faktoren:

• das Geschlecht;
• die Staatsangehörigkeit;
• die ethnische Herkunft;
• die religion;
• die sexuelle Ausrichtung;
• das Alter;
• eine Behinderung oder ver-

minderte Arbeitsfähigkeit.

 dem Arbeitgeber jede indivi-

duelle oder kollektive Be-
schwerde vorzulegen in Bezug 
auf die Gleichbehandlung zwi-
schen Frauen und Männern 
sowie jede andere Form von 
Diskriminierung;

Ausgehend von 
„Kapitel IV. Aufgaben 
und Befugnisse der 
Personalvertreter. 
Abschnitt III. 
Spezifische Aufgaben 
und Befugnisse des 
Delegierten für 
Chancengleichheit und 
die Bekämpfung jeder 
Diskriminierung am 
Arbeitsplatz“ des 
Gesetzestext-
vorentwurfs aus dem 
Jahre 2004 und in 
Anbetracht der 
derzeitigen 
Erfordernisse der 
Gleichheitsdelegierten 
schlägt der LCGB 
die folgende 
überarbeitung 
der Artikel L-414-3 
des Luxemburger 
Arbeitsrechtes über 
die Aufgaben und 
Befugnisse des / der 
Gleichheitsdelegierten 
vor.
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  individuelle oder kollektive 
Streitfälle zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer im Bereich 
der Gleichbehandlung zwi-
schen Frauen und Männern 
sowie jeder anderen Form der 
Diskriminierung vorzubeugen 
und sie zu schlichten;

  die Gewerbeaufsicht (ITM), in 
enger Zusammenarbeit mit 
dem Hauptausschuss, mit jeder 
Beschwerde oder Bemerkung 
in einem der oben genannten 
Gebiete zu befassen, falls keine 
Regelung der oben genannten 
Streitfälle vorliegt;

 alle ArbeitnehmerInnen des 

Betriebes einmal pro Jahr 
während der Arbeitszeit zu 
einer Vollversammlung einzu-
berufen, um über Themen im 
Zusammenhang mit der Chan-
cengleichheit und der Diskri-
minierung zu diskutieren;

 die Aus- und Weiterbildung 

der Auszubildenden und be-
sonders der erwachsenen 
Auszubildenden im Betrieb im 
Hinblick auf Chancengleichheit 
und die Bekämpfung jeder 

Form von Diskriminierung am 
Arbeitsplatz zu überwachen;

 bei der Erstellung und Ausfüh-

rung des Lehrsystems, vor al-
lem im Hinblick auf die er-
wachsenen Auszubildenden, 
mitzuarbeiten;

 im Vorfeld ein Gutachten zu 

jeder Schaffung von Arbeits-
plätzen für Frauen, die ihre 
Beschäftigung im Betrieb wie-
der aufnehmen, abgeben;

 Sprechstunden in einem geeig-

neten Lokal während oder 
außerhalb der Arbeitszeiten zu 
geben. Für Sprechstunden 
während der Arbeitszeit hat 
die / der Gleichheitsdelegierte 
sich im Vorfeld mit dem Ar-
beitgeber über die Uhrzeit 
und die Organisationsregelung 
der Beratungen zu einigen, 
deren Dauer der vorgesehe-
nen Stundengutschrift ange-
rechnet wird;

 im Vorfeld ein Gutachten zu 

jeder Schaffung eines Teilzeit-
posten im Betrieb abgeben;

Anmerkung: Da der Hauptaus-
schuss für jede Schaffung von 
Arbeitsplätzen ein Gutachten 
abgeben muss, müsste diese 
spezif ische Aufgabe der / des 
Gleichheitsdelegierten diesem 
Ausschuss übertragen werden.

  einen Aktionsplan für seine 
Zuständigkeitsbereiche vorzu-
schlagen.

  technische und beruf liche 
Sachverständige zu den Aus-
schusssitzungen als Berater 
oder Beobachter einzuladen. 
Die Personalvertreter müssen 
insbesondere das Recht ha-
ben, auf die Unterstützung von 
Sachverständigen, die nicht 
notgedrungen Mitglied des 
Personalausschusses sind und 
die von den national repräsen-
tativen Gewerkschaften im 
Personalausschuss des Betriebs 
ernannt werden, zurückzu-
greifen. Jede national reprä-
sentative Gewerkschaft hat 
Anrecht auf mindestens einen 
Sachverständigen.

4. Abschließende
Bemerkungen Insbesondere 
im hinblick auf die Ausübung 
des Mandates der / des 
Gleichheitsdelegierten, sollten 
folgende Punkte den reellen 
Bedürfnissen der / des 
betreffenden Delegierten 
entsprechen:

 Erhöhung der Stundengut-

schrift;

 Verlängerung der Ausbildungs-

dauer und gegebenenfalls Ein-
führung einer spezifi schen Aus- 
und Weiterbildung;

 die Verpfl ichtung des Arbeitge-

bers, im Rahmen der nach Ge-
schlecht ventilierten Statistiken, 
einmal jährlich eine statistische 
Erhebung des gesamten Perso-
nals vorzulegen; 

 die Verpfl ichtung des Arbeitge-

bers, einmal pro Monat die / 
den Gleichheitsdelegierten mit 
Informationen zu versorgen.

T
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vii. üBErLEGunGEn 
zu dEn wAhlvoRgängen

Der LCGB schlägt daraufhin fol-
gende änderungen vor:

1. Kapitel 1. – Wahlorganisation

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	1	(3)	wie	folgt	
zu	ändern: 

Wenn ein Ersatzmitglied den of-
fenen Sitz eines ordentlichen 
Mitgliedes des Personlausschus-
ses einnimmt, wird einer der 
nicht gewählten Kandidaten zu 
seinem Ersatzmitglied. In Betrie-
ben, in denen nach den Regeln 
des relativen Majorzwahlsystems 
gewählt wird, werden Komple-
mentärwahlen abgehalten. In 
Betrieben, in denen nach den 
Regeln des Proporzwahlsystems 
gewählt wird, ernennt die betrof-
fene national repräsentative Ge-
werkschaftsfraktion ein neues 
Ersatzmitglied aus dem Kreis seiner 
nicht gewählten Kandidaten.

2. Kapitel 2. – Erstellung der 
Wahllisten

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	3	(1)	wie	folgt	
zu	ändern:

Mindestens einen Monat vor den 
Wahlen muss der Betriebsleiter 
oder sein Stellvertreter den Ar-
beitnehmern des Betriebes mit 
Hilfe aller geeigneten Kommuni-
kationsmittel Tag und Ort der 
Wahlen mitteilen. Zwischen Be-
ginn und Abschluss der Wahl-
vorgänge muss während der 
Arbeitszeiten genügend Zeit 
vorgesehen werden, damit jeder 
Wähler seine Stimme abgeben 
kann.

Insbesondere im Hinblick auf die 
Briefwahl in Unternehmen, die 
im internationalen Transportge-
werbe tätig sind, müssen Tag und 
Ort der Wahlen auf Anfrage der 
Sozialpartner mindest zwei Mo-
nate vor den Wahlen mitgeteilt 
werden. Diese Anfrage kann ein-
gereicht werden ab dem Tag an 
dem das Wahldatum per groß-
herzoglichen Beschluss bekannt 
gemacht wurde.

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	3	(2)	wie	folgt	
zu	ändern:

Drei Wochen vor dem Wahltag 
werden die in Artikel 2 erwähn-
ten alphabetischen Listen vom 
Betriebsleiter oder seinem Stell-
vertreter zur Begutachtung der 
Interessierten hinterlegt und den 
Gewerkschaften auf Wunsch mit-
geteilt.

Spätestens am gleichen Tag wird 
den Arbeitnehmern unter An-
wendung sämtlicher geeigneter 
Kommunikat ionsmi t te l  zur 
Kenntnis gebracht, dass jede Be-
anstandung gegen die hinterleg-
ten Listen dem Betriebsleiter 
innerhalb der drei Werktage nach 
der Hinterlegung vorgebracht 
werden muss.

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	3	(3)	wie	folgt	
zu	ändern:

Eine Kopie der alphabetischen 
Listen und des Aushangs wird 
noch am Tag der Hinterlegung 
der Gewerbeaufsicht (ITM) und 
den Gewerkschaften, die eine 
allgemeine nationale Repräsen-
tativität nachweisen können, 
übermittelt.

3. Kapitel 3. – Einreichung der 
Kandidaturen

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	4	(3)	wie	folgt	
zu	ändern:

Jeder Liste und jeder Einzelkan-
didatur muss ein einheitlicher, 
von der Gewerbeaufsicht (ITM) 
festgelegter Vordruck, beiliegen.

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	5	(1) 
zu	streichen:

In Abweichung von Punkt 4 des 
vorausgehenden Absatzes, sind 
die Kandidaturen der Vertreter 
der jungen Arbeitnehmer zuläs-
sig, wenn sie von 3 Jugendlichen, 
welche die Bedingungen für die 
Ernennung erfüllen.

Dieser Vorschlag lässt sich da-
durch begründen, dass der Per-
sonalausschuss unverzüglich nach 
seinem Einsetzen und für die 
Dauer seines Mandates, wie im 
Falle des Sicherheitsdelegierten 
und des / der Gleichheitsdele-
gierten, unter seinen Mitgliedern 
einen Vertreter der jungen Ar-
beitnehmer bestimmt.

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	6	(2)	wie	folgt	
zu	ändern:

Jede Liste muss eine Bezeich-
nung tragen und muss auf Grund 
eines einheitlichen, von der Ge-
werbeaufsicht (ITM) festgelegten 
Vordrucks, erstellt werden.

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	6	(4)	wie	folgt	
zu	ändern:

Wenn ein oder mehrere Arbeit-
nehmer auf mehr als einer Liste 

Ausgehend von 
ihren Erfahrungen 
während der jüngsten 
Sozialwahlen im 
november 2008 hat 
der LCGB das 
„abgeänderte 
Großherzogliche 
Reglement vom 
21. September 1979 
bezüglich der 
wahlabläufe für 
die Ernennung der 
Personalvertreter“ 
kritisch analysiert.



21

diE DemokRAtisieRung dEr arBEitswELt

aufgeführt sind, müssen ihre Kan-
didaturen vom Betriebsleiter 
oder seinem Stellvertreter für 
ungültig erklärt werden. Diejeni-
gen, welche die Liste vorgelegt 
haben, verfügen in diesem Fall 
über eine zusätzliche Frist von 
drei Tagen, um die annullierten 
Kandidaturen zu ersetzen. Alle 
Arbeitnehmer, die auf mehr als 
einer Liste eingetragen waren, 
dürfen nicht mehr für die anste-
henden Wahlen kandidieren.

4. Kapitel 4. – Zusammensetzung 
und Bekanntmachung 
der Kandidatenlisten

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	8	(2)	wie	folgt	
zu	ändern:

Übersteigt die Zahl der Kandida-
ten nicht jene der zu wählenden 
ordentlichen Mitglieder und Er-
satzmitglieder, oder liegt die Zahl 
der vorgeschlagenen Kandidaten 
unter jener der zu wählenden 
ordentlichen Mitglieder und 

Ersatzmitglieder, werden diese 
Kandidaten ohne weitere Forma-
lität als gewählt erklärt, unter der 
Bedingung jedoch, dass nur eine 
einzige Kandidatenliste vorgelegt 
wurde und dass der Bevollmäch-
tigte dieser Liste darüber infor-
miert wurde sowie die ordentli-
chen Vertreter einerseits und die 
Ersatzvertreter andererseits in 
der Reihenfolge wie sie die or-
dentlichen Vertreter ersetzen 
müssen, ausdrücklich bezeichnet 
hat. 

Es	wird	vorgeschlagen,	den	ersten	Abschnitt	
von	Artikel	10	(1)	wie	folgt	zu	ändern:

Die gültigen Kandidaturen müs-
sen während der drei Werktage 
vor dem Wahltag unter Anwen-
dung sämtlicher geeigneter 
Kommunikationsmittel bekannt 
gemacht werden, außer bei 
Briefwahl, wo der Arbeitsminis-
ter eine längere Aushangfrist 
anordnen kann.

5. Kapitel 6. – Zusammenstellung 
des Wahlbüros

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	15	(1)	wie	
folgt	zu	ändern:	

Am Wahltag wird ein Haupt-
wahlbüro, und gegebenenfalls 
zusätzliche Wahlbüros gebildet, 
welche einen Präsidenten und 
zwei Beisitzer begreifen.

Der Betriebsleiter oder sein 
Stellvertreter übt das Amt des 
Präsidenten des Hauptwahlbüros 
aus.

Jedes Mal üben zwei Arbeitneh-
mer, die von den Bevollmächtig-
ten der Liste zu bezeichnen sind, 
das Amt der Beisitzer aus.

Falls keine solche Bezeichnung 
durch den austretenden Aus-
schuss geschieht und im Falle der 
Einsetzung eines neuen Aus-
schusses, werden die Beisitzer 
durch den Betriebsleiter, oder 

bei Beanstandung, durch den 
Direktor der Gewerbeaufsicht, 
unter den Wählern bestimmt.

6. Kapitel 7. – Wahlprozedur

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	17	(1)	wie	
folgt	zu	ändern: 

Die Personalvertreter werden in 
geheimer Urnenwahl durch die 
Arbeitnehmer des Betriebs 
gewählt.

So wie die Wähler vorstellig wer-
den, kreuzt einer der Beisitzer 
ihren namen auf den alphabeti-
schen Listen, die vom Betriebslei-
ter oder seinem Vertreter erstellt 
worden sind, an.

Jeder Wähler, der vorstellig wird, 
erhält aus den Händen des Prä-
sidenten einen einheitlichen, von 
der Gewerbeaufsicht (ITM) fest-
gelegten Stimmzettel, der recht-
winkelig in vier gefaltet und auf 
der Rückseite abgestempelt ist.

T
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7. Kapitel 8. – Wahlvorschriften

Es wird vorgeschlagen, Artikel 19 
wie folgt zu ändern: 

Die Wahlen geschehen nach Lis-
tenabstimmung gemäß dem Ver-
hältniswahlsystem.

In den Betrieben mit weniger als 
50 Arbeitnehmern jedoch ge-
schieht die Wahl nach dem System 
der einfachen Mehrheit; dies gilt 
auch für die Bezeichnung der Ver-
treter der jungen Arbeitnehmer. 

8. Kapitel 10. – Sitzverteilung. 
Abschnit t 3 – Gemeinsame 
Verfügungen

Es	wird	vorgeschlagen	Artikel	35	wie	folgt	
zu	ändern:
Ein einheitliches, von der Gewer-
beaufsicht (ITM) festgelegtes Pro-
tokoll, das der Präsident und die 
Beisitzer sofort unterzeichnen, 
wird über die Wahlvorgänge und 
-ergebnisse erstellt; eine Kopie 
davon wird unter Anwendung 
sämtlicher geeigneter Kommuni-
kationsmittel der Gewerbeauf-
sicht (ITM) und den Gewerk-
schaften, die eine Liste vorgelegt 
haben, übermittelt.

Sobald das Wahlbüro die Stim-
menauszählung abgeschlossen 
hat, muss das Protokoll obligato-

risch unter Anwendung sämtli-
cher geeigneter Kommunikati-
onsmittel den Gewerkschaften, 
die eine Liste vorgelegt haben, 
übermittelt werden.

Es	wird	vorgeschlagen	Artikel	36	wie	folgt	
zu	ändern:

Die namen der gewählten or-
dentlichen Vertreter und Ersatz-
vertreter werden im Betrieb, 
während der drei auf den Wahltag 
folgenden Tagen unter Anwen-
dung aller geeigneten Kommuni-
kationsmittel im Betrieb bekannt 
gegeben. Das gleiche gilt für die 
namen der als gewählt prokla-
mierten oder von Amts wegen in 
Anwendung von Artikel 9. Para-
graph (2) des vorliegenden Reg-
lements bezeichneten Vertreter.

9. Kapitel 12. – Schlusverfügungen

Es	wird	vorgeschlagen,	Artikel	44	wie	folgt	
zu	ändern:

Für die Berechnung der regelmä-
ßig im Betrieb beschäftigten Be-
legschaft, werden alle Arbeitneh-
mer in Betracht gezogen, die von 
Betrieb ständig im Laufe des Mo-
nats, in dem das Wahldatum per 
großherzoglichen Beschluss be-
kannt gemacht wird, beschäftigt 
waren.


